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Schweizerische Kirchenzeitung

«In der Kirche gibt es keine Ausländer»

Die globalen Migrationen haben Dimensionen unvorstellbarer
Grösse erreicht. Verfolgung, Arbeitssuche, Hunger, Naturkatastrophen
usw. haben zur Folge, dass heute mehr als 200 Millionen Menschen nicht
mehr in ihren angestammten Gebieten wohnen. Ethnische Einheiten,
gesellschaftliche Strukturen und familiäre Beziehungen werden aufge-
löst oder zerrissen. In den Einwanderungsgebieten sind wachsende

Spannungen und schwelende Konflikte festzustellen. Europa und unser
Land werden von den Migrationsströmen nur am Rand berührt, da sich
die meisten Migrationen in den Ländern Afrikas, Asiens und Südameri-
kas abspielen.

Unter den Ländern in Europa nimmt die Schweiz - nach Luxem-
bürg und dem Fürstentum Liechtenstein - mit einem Anteil von 19%
Ausländern an der ständigen Wohnbevölkerung den dritten Platz ein.
Die Auseinandersetzung über die Immigration ausländischer Arbeit-
nehmer und Asylsuchender ist in den letzten Jahren in unserem Land zu
einem Dauerbrenner der politischen Diskussion und zu einer gesell-
schaftlichen Zerreissprobe geworden.

In diese Auseinandersetzung wird auch die Kirche einbezogen. Sie

kann sich nicht in einem Ghetto einschliessen, wenn sie selber in den
Pfarreien mit den Fragen der Migration konfrontiert wird. Die Span-

nung zwischen Einheit und Verschiedenheit in der Kirche hat durch die

Migrationen einen Höhepunkt erreicht. Keine Pfarrei kommt an dieser

Herausforderung heute vorbei. Menschen verschiedenster Herkunft
leben mitten unter uns. Mehr als ein Viertel aller Katholiken in unserem
Land sind ausländischer Herkunft.

Die Auseinandersetzung um die Zugehörigkeit zur Kirche am Ort
ist nicht neu. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Kirchen-
geschichte. Bereits die junge Gemeinde in Jerusalem, das zu dieser Zeit
bereits eine Vielvölkerstadt war, erlebte die Spannung der verschiede-
nen Herkunft. Die Gemeindeleitung sah sich vor der Herausforderung,
den Ausgleich zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen zu
schaffen. DieWahl der 7 Diakone, die in besonderer Weise den Dienst
an den Armen und Witwen unter den Heidenchristen wahrnehmen
(vgl. Apg 6,1 ff.), ist die Suche nach der Gleichbehandlung aller, die den

gleichen Christus bekennen. Die Folge ist, dass sich viele von der Frohen
Botschaft anstecken lassen und sich zum Glauben an Jesus Christus
bekehren.
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Die Leitung der Gemeinden in unserem Land, die Bischofskonfe-
renz, sieht sich heute vor die gleiche Herausforderung gestellt: Christen
des gleichen Bekenntnisses, aber verschiedener Herkunft, leben häufig
in «parallelem Nebeneinander», manchmal sogar in «konkurrenzieren-
dem Gegeneinander». Man sieht zunächst nicht den «Glaubensfreund»,
sondern den Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungs-
suche usw. Dies hat die Bischöfe veranlasst zur Wahl des Mottos zum Tag
der Völker vom 10. November 1996: «7n tfer K/rc/ie giôf es ke/ne Ar/v-
/ü>tt7er».

Im Pastoralschreiben «Pastoral der Migranten», welches die Bi-
schofskonferenz in diesem Frühjahr veröffentlicht hat, machen sich die
Bischöfe Gedanken über diese Situation. Sie nehmen es nicht als eine
unumstössliche Tatsache hin, dass Gläubige fremder Herkunft nur am
Rand und zu bestimmten Gelegenheiten am Leben der Gemeinschaft
teilnehmen. Deshalb zeigen sie einige «wunde» Punkte auf, welche die
Einheit der Gemeinschaft belasten. Sie machen insbesondere darauf
aufmerksam, dass die gesellschaftlichen Probleme der Isolation und der
Anonymität auch in der Kirche spürbar werden. «Zwischenmenschliche
und gesellschaftliche Beziehungen werden reduziert und, soweit sie die
Einwanderer betreffen, nur innerhalb der engen Grenzen des unbedingt
Notwendigen aufrecht erhalten. Die Immigranten ihrerseits laufen Ge-
fahr, sich in ein selbstgewähltes Ghetto zurückzuziehen und die Verbin-
düngen zur einheimischen Gesellschaft auf das absolute Minimum zu
beschränken» (S. 4). Diese Tendenz kann sich in den kommenden Jahren
verstärken, wenn in der Folge der globalen Migrationen neue Minder-
heiten in unser Land kommen.

Die Bischöfe spielen den Ball nicht an die Politiker oder andere
Verantwortungsträger weiter. Sie sehen in der Kirche ein prophetisches
Zeichen für die Politik und die Gesellschaft gerade in diesem span-
nungsgeladenen Bereich. Sie bemühen sich darum, ein besseres Zusam-
menleben, die «communio», von «Einheimischen» und «Ausländern» in
unseren Pfarreien zu finden. Sie stellen fest, dass es eine «spezifische
Aufgabe der Kirche in unserem Land ist, für das ganzheitlich mensch-
liehe Wohlbefinden derer, die als Zuwanderer zu uns kommen, Sorge
zu tragen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Pflege des religiösen
Lebens in Gemeinschaft, die dem Menschen auch in fremder Umgebung
Sicherheit und Halt gibt» (S. 7).

Unter dem Motto «In der Kirche gibt es keine Ausländer» ist der
«Tag der Völker» geeignet, die Einheit in der Verschiedenheit der kirch-
liehen Gemeinschaft zu überlegen. Neue Formen des Miteinanders sind
vonnöten, damit die Kluft zwischen «Einheimischen» und «Ausländern»
überbrückt und in der Gemeinschaft im gleichen Glauben aufgehoben
werden kann. Dazu fordern die Bischöfe sowohl in ihrem Pastoralschrei-
ben wie auch im Bischofswort zum Tag der Völker auf. Sie nehmen damit
einen Auftrag wahr, wie ihn die Apostel in der jungen Gemeinde von
Jerusalem in der gleichen Zerreissprobe wahrgenommen haben. Das
sichtbare Zeichen der Einheit aller, die dieser Kirche angehören, ist so-
mit auch ein Zeichen ihrer Lebendigkeit. «Und das Wort Gottes breitete
sich aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer grösser»
(Apg 6,6). Urs Koppe/

Der promovierte T/ieo/oge t/rs iCöppe/ ist Afatt'onfl/rf/re/ctor/tir/Urt/imrferi'eefaorge imd Geoe-
ra/se/cretör der LSc/zvmzensc/zen Kaf/zp/isc/ien Ar&ezfcgemefrisc/za/ï /ürAiw/ärzder/rageu (VKA-Fj

Kirche
in der Welt

Versöhnung
in Kirche und Welt
«Haben wir die wichtigsten Fragestel-

lungen und Perspektiven unter dem The-
ma <Versöhnung> richtig erfasst?» Wenn
der erste Entwurf des Arbeitsdokuments
für die Zweite Europäische Ökumenische

Versammlung (EÖV2) mit einem solchen
Satz eingeleitet wird, handelt es sich um
mehr als eine Floskel. Gerade in der
Schweiz, dem Land des ersten derartigen
Treffens (Basel 1989), befürchten viele,
dass vom 23. bis 29. Juni 1997 in Graz die

Aspekte des konziliaren Prozesses für
Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der
Schöpfung (GFS) unter die Räder kom-
men könnten. Als ich im vergangenen
Sommer den Presseverantwortlichen von
Graz darauf ansprach, meinte er dezidiert:
«Es wird nicht um GFS gehen. Das Thema
lautet <Versöhnung>.»

Erfreulicherweise ist festzustellen, dass

im Entwurf des Arbeitsdokumentes - auf
den die Basis reagieren soll! - GFS einen
durchaus beachtlichen Raum einnimmt.
Zudem sind einige Aussagen dazu sehr

prononciert. Jedenfalls findet sich in den

entsprechenden Abschnitten weniger Un-
verbindliches als dort, wo (theologisch)
über den Oberbegriff «Versöhnung» ge-
schrieben wird.

Theologisches
«Versöhnung: Gabe Gottes und Quel-

len neuen Lebens»; Zu diesem Motto der
Versammlung steht theologisch wenig
Aufregendes im vorliegenden Entwurf. So

ist beispielsweise zu lesen: «Wenn wir Ver-
söhnung als <Gabe Gottes> bezeichnen,
dann meinen wir nicht irgendein Ge-
schenk unter anderen, sondern das Myste-
rium der Selbstmitteilung Gottes in seinem
Sohn. Damit konzentrieren wir uns auf
das Geheimnis, dass Gott in Jesus als dem
Christus Mensch geworden und in der
Schöpfung gegenwärtig ist.»

Im gleichen Abschnitt wird (schon et-
was griffiger) die Hoffnung auf das Wir-
ken des Heiligen Geistes ausgedrückt:
«Wir verlassen uns darauf, dass in und mit
der Gegenwart dieses Geistes Gottes Ver-
söhnung zu einer geschichtlichen Möglich-
keit wird. Gott gibt die Versöhnung als

eine konkrete Möglichkeit in die Ge-
schichte der Menschen hinein.»
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Zehn junge Damen

52. Sonntag im /a/zres/rm; /V/r 25,7-/5

So könnten wir heute übersetzen.
Freilich, unsere Jungen würden lachen;
sie haben längst wieder andere Aus-
drücke, modischere. Unter den Zehn
gibt es «törichte» und «kluge», aber keine
«Hierarchie». Wir haben es schon am
letzten Sonntag gesehen: Bei Matthäus
und in den Konzilstexten hat das Volk
Gottes seine Existenz vor den Amts-
trägem. Hier ist kein Name für einen
Verwalter oder Aufseher. Einzig eine
«Stimme» ruft in die Situation hinein:
S/e/ze, rfer Bräuf/gaz« ko»z«zf/ Atz/ //zw

ewfgege«/ Die Zehn sind also einfach
das ganze Volk Gottes. Und, o Trost! Für
einmal wird es durch lauter Frauen dar-
gestellt, nicht durch Männer.

Die Aufteilung der Zehn in zwei mal
fünf ist natürlich keine Zahlenangabe,
eher eine summarische Sprechweise: Die
halben waren so, die andern so.

Was bedeutet hier «klug» und
«töricht»? Die Klugen sind wörtlich
phronimoi. Vernünftige. Also solche, die
ihren Verstand brauchen. Dann sind die
andern nicht einfach Dumme oder Ein-
fältige, sondern solche, die ihren Ver-
stand zuwenig brauchen, die nicht weit
denken, die kurzsichtig in den Tag hin-
ein leben. Ihr Tun berechtigt zu dieser

Deutung.
Es geht um eine Hochzeit und um

eine offenbar längere, nächtliche Lichter-
prozession vom Haus der Braut zu je-
nem des Bräutigams. Im Haus der Braut
haben sich deren Freundinnen versam-
melt; der Bräutigam kommt dann und
holt die Braut ab und dann wird bei
den Eltern des Bräutigams das grosse
Hochzeitsfest mit dem Festmahl gefeiert.
Doch von diesem Festmahl, das doch
den Himmel bedeutet, vernehmen wir
in unserer Perikope nichts.

Der Bräutigam ist zwar wichtig, aber
in unserer Geschichte stehlen ihm die
Zehn die Show. Er darf bloss hinaus-

rufen: Lzzc/z fce«/ze z'c/z n/c/zf. Die Braut
muss froh sein, dass sie überhaupt ein-
mal kurz erwähnt wird.

Auch das Gericht, das sonst in diesen
letzten Kapiteln des Matthäus einen

grossen Raum einnimmt, wird hier nur
kurz erwähnt: D/e Tür wtzrafe zzzge-
jc/z/o-ssezz. Die Chance ist vertan. Das
«/c/z ke««e ezzc/z n/cta» mag als eine
zahme Umschreibung der ewigen Ver-
dammnis da stehen. Deren Wesen be-
steht im Ausgeschlossensein von Gott,
aus eigener Schuld. Und wo schimmert
etwas durch für die Matthäus-Leser der
zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts?
Die erwartete Parusie war nicht einge-
treten. So ergab sich von selbst ein Er-
lahmen der Wachsamkeit und damit des

religiösen Lebens. A//e wz/rde« sc/z/ß/rig
zz«rf sc/z/z'e/e« ei«, klagt der Evangelist
über sie. Ihnen muss gesagt werden:
Seid wachsam! Der Herr kommt, in
ihrem Denken verspätet zwar; aber er
wird kommen.

Wo aber liegt das eigentliche Anlie-
gen dieses Gleichnisses, seine Aussage
für uns? Wir können es uns in vier Stich-
Worten einprägen.

7. De«z Lta/r« e«fgege«ge/ze/z. Das ist
wesentlich für unser Christsein: Wir sind
miteinander auf dem Weg zum Herrn.
Seine Ankunft für die Gesamtheit der
Glaubenden verzögert sich zwar; aber
da und dort ruft er unerwartet einen aus
den Reihen. Jeder, jede muss jederzeit
bereit sein, den Ruf zu hören.

2. L>/e Lß«z/>e« ö/'e««e«d z/z de« /Tz«-
de«. Es ist Nacht in der Welt. Die Zehn
hatten jede ihre brennende Lampe. Sie

setzten sich nieder und stellten ihre
Lampen neben sich - und schliefen ein.
Bis Mitternacht war das Öl aufge-
braucht. Man musste nachgiessen. Jeder
Christ ist gemeint. So steht es bei Lk
12,35: Lz/re Lende« .so/Ze« zznzgü/'tet se/«
zz/zrf ezzre Lßffzpe« tae/znend /« ezzre/z

/tanden. 7/zz'so/// Me/zsc/ze« g/e/c/ze«, d/e

azz/z'/zre« Z/e/r« warte«.
Was aber könnte mit der «brennen-

den Lampe» denn gemeint sein? Am
ehesten das Glaubenslicht. Der Glaube
als unser Licht ist ein biblisch viel ge-
brauchtes Bildwort. Der Glaube muss

lebendig sein wie die Flamme. Er muss
die ganze Lebensbahn beleuchten. Sie

wird dann zu einem «Leben aus dem
Glauben». Und wie von selbst wird sie

auch andern leuchten. Ata« zü«det ke/n
L/c/zf (7/z zz/zd ste/Zf es zz«fer de« Sc/ze/feZ,

sondern «zz/de« Lezze/ztez; danz/t es zz//e«

Zezzc/zte, die z»z Ztazzse s/zzd. So /ezzc/zfe

ezzer L/c/zf vor de« Me«sc/ze/z (Mt 5,15f.).
3. 0/ «z/tne/znze«. Vorrat an Glauben

hat, wer seinen Glauben rechtzeitig ver-
tieft. Nicht so sehr durch viel Glaubens-
wissen, sondern durch regelmässiges
Gebet und die oftmals erneuerte Hin-
gäbe an Gott. Das Leben aus dem Glau-
ben wird dann zur Tugend, zu sicherer
Gewohnheit, die in Krisenzeiten stand-
hält. Wer seinen Glauben nur in einzel-
nen Anläufen lebt von einer Gelegen-
heit zur andern, der hat keinen Vorrat,
wenn die Krise kommt. Und ohne Ver-
suchung im Glauben bleibt niemand.

4. Se/d ß/so wßc/zsßm/ Die alte Forde-
rung! Einer meint, mit steter äusser-
licher Beschäftigung sich wach halten zu
können. Doch ohne Verinnerlichung im
Gebet gelingt das nicht. Wnc/zef zz«d de-

tef, da/n/f z'/zr zz/c/zt z/z Verszzc/zzzzzg geratet
(Mt 26,41). Es war die Stunde, in der
desz/s zzz de;z ///«gern kß»z zz«d, er /ß«d
s/e 5c/z/ß/e«d - wie die Zehn.

Herr, /ü/zre zz/zs zz/c/zf /« Vez'szzc/zzzzzg/

(Mt 6,13). KnrZ Sc/ztz/er

Der a/s Seelsorger tät/ge promovierte
77zeo/oge Kar/ Sc/zzdez; der /96S-/9S3 z\/zf-

rerfafczor der SLZ zzzzd 7972-79S2 ta'sc/zo/s-
v/Zar war, sc/zre/7>f /z/r zz/zs rege/mässzg e/zze«

/zomdef/se/ze« tazpiz/s zzz de« Jeweils fco/«-
/«ende/7 Sonntags- n/zd Fes/Zagsevange/ze«

Der Begriff «Barmherzigkeit» spielt
sodann eine wichtige Rolle in den theo-
logischen Überlegungen. Es gelte, in die
«Schule des Erbarmens» einzutreten, wird
mit dem heiligen Isaak dem Syrer (7. Jahr-

hundert) gefordert.

Ökumene und Weltreligionen
Innerkirchliche Ökumene sowie der

Dialog mit den Religionen und Kulturen

sind die beiden ersten Bereiche, in denen
die Versöhnung behandelt werden soll.

Bezüglich Ökumene wird bedauert, dass

die grosse Vielfalt im Leben der frühen
Christen schon bald als Bedrohung emp-
funden wurde, nachdem sie ursprünglich
als Reichtum galt.

Das Dokument zählt hoffnungsvolle
neuere ökumenische Fortschritte auf, ver-
schweigt dann aber die aktuellen Span-

nungen nicht. Erwähnt werden die
schmerzlichen Auseinandersetzungen zwi-
sehen Orthodoxen und Unierten in Mit-
tel- und Osteuropa. Zur Sprache kommt
auch der aktuelle Streit um das Priester-
tum der Frau: «Für einige Kirchen, etwa
die Orthodoxe Kirche oder die römisch-
katholische Kirche, verbergen sich hinter
dieser Frage tiefgreifende theologische
Probleme. Für andere Kirchen jedoch ist
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die Ordination von Frauen eine grosse
Freude und eine Quelle des Segens. Viele
Kirchen finden sich bereichert durch die
Gaben dieser ordinierten Frauen.»

Wenn es um Vorschläge für die Öku-
mene der Zukunft geht, beschränkt sich
das Dokument auf Busse, vertieften theo-
logischen Dialog und die Forderung von
«praktischen Schritten».

Im Abschnitt über nichtchristliche Re-

ligionen finden wir Postulate wie:

- «Aktuelle Spannungen sind zu for-
mulieren, Unrecht ohne Parteinahme und
klare Versöhnungsperspektiven für die
Zukunft sind zu benennen. Christen
müssen es lernen, sich zuerst Gott ver-
pflichtet zu fühlen und erst in zweiter
Linie der Nation oder Institution.»

- Über die Beziehungen zu den Juden
heisst es, der Dialog mit ihnen habe wegen
den tragischen Angriffen gegen sie ein-

deutig Priorität. Die Kirchen hätten Ge-
meinsamkeiten in den Ursprüngen neu zu
entdecken.

- Wegen des wachsenden Einflusses,
den der Islam in Europa habe, müssten
Christen «sich mit dieser grossen Religion
vertraut machen» und Vorurteile gegen
sie abbauen. Die christlichen Kirchen
müssten sich den Fragen, die der Islam
aufwirft, «vermehrt und schleunigst»
stellen.

Ungerechte Wirtschaft
«Versöhnung als Einsatz für soziale

Gerechtigkeit, vor allem die Überwindung
von Armut, Ausgrenzung und andern For-
men der Diskriminierung»: Mit diesem
Abschnitt beginnt die Auseinanderset-

zung mit den Fragen von GFS. Ihr sind gut
ein Drittel des 30seitigen Papiers gewid-
met.

Im Abschnitt über Gerechtigkeit fin-
den sich harte Worte über das alles be-
herrschende neoliberale System: «Die
Wirtschaft als dominantes System be-
herrscht alle anderen gesellschaftlichen
Bereiche und zwingt ihnen ihre Massstäbe
auf. Obwohl die Entwicklung der Wirt-
schaft in der Welt und in Europa ungleich-
zeitig verläuft, zeigen sich in allen Län-
dem die gleichen Fehlentwicklungen wie
zunehmende Verarmung und extreme Be-
reicherung, Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung.» Auch wenn soziale Sicherungs-
Systeme den Prozess der wirtschaftlichen
Transformation verlangsamen würden,
seien sie unverzichtbar.

Zur Aufgabe der Christen: «Die Domi-
nanz der Wirtschaft und der ihr zugrunde
liegenden Zielsetzungen sowie ihres Men-
schenbildes müssen wir kritisch analysie-
ren und die erzielten Wirkungen unter
ethischen Gesichtspunkten bewerten.»

Das Gleichnis des armen Lazarus soll
dazu bewegen, sich einen weltweiten Tisch
vorzustellen, von dem niemand ausge-
schlössen ist. Die Verwirklichung dieser
Vision wird in einem inhaltsreichen, nicht
leicht lesbaren Satz skizziert: «Es ist
eine Frage der Pflicht, Mechanismen des

Teilens zu schaffen - Erziehungssysteme,
gerechte Besteuerung, Systeme der sozia-
len Sicherung, ausgleichende Gerechtig-
keit mittels überall erreichbarer sozialer
Dienste, Zugang zur Informationsgesell-
schaft - die versuchen, die Ursachen von
Armut und Ausgrenzung zu identifizieren
und durchweg dauerhaft zu korrigieren,
dass sie Strukturen der Unterstützung
durch Strukturen der Selbsthilfe ersetzen.»

Gewaltlosigkeit
«Versöhnung zwischen Völkern und

Förderung gewaltfreier Formen der Kon-
fliktbewältigung»: So wird der Abschnitt
über den Frieden überschrieben. Darin
wird sicher auch im Hinblick auf Ex-Ju-
goslawien bedauert, dass seit der Wende
von 1989 «Menschen, die mit den Kirchen
verbunden sind», zuweilen zu Konflikten
beigetragen oder diese religiös gerechtfer-
tigt haben. Und weiter: «Das Evangelium
der Gewaltlosigkeit fordert unsere Kir-
chen heraus. Das Verhalten derjenigen
Christen und Kirchen, denen die nationale
Identität mehr galt als die christliche Soli-
darität, ist kritisch zu analysieren.»

Die Wahrheit dürfe nicht unter dem
Deckmantel der Versöhnung verschwie-

gen werden: «Ohne eine Differenzierung
zwischen Opfer und Täter kann es keine
Versöhnung geben. Im Prozess der Aufar-
beitung der Geschichte kann die Beteiii-
gung Aussenstehender eine wichtige Hilfe
sein.»

In diesen Zusammenhang gehören die
«ökumenischen Friedensdienste» («Scha-
lom-Dienste»), die von «Basel» gefordert
und inzwischen in Deutschland in erfreu-
lichem Ausmass aufgebaut worden sind.

Nun werden die Kirchen angefragt, ob sie

im Sinne einer Option für die Gewaltfrei-
heit bereit seien, Initiativen zur Mediation
aufzubauen und zu unterstützen. Ange-
sichts der Kriege in Europa werden sie

auch mit der Frage konfrontiert, ob sie

«die Notwendigkeit einer polizeilichen
Intervention mit einem Mandat der Ver-
einten Nationen akzeptieren, um die
Schwachen zu schützen, wenn alles andere

versagt hat».

Bedrohte Mitwelt
«Versöhnung als eine neue Praxis öko-

logischer Verantwortlichkeit, besonders im
Hinblick auf kommende Generationen»:
Dieser Abschnitt über die Schöpfung ist

mit fünf Seiten verhältnismässig lang. Aus-
serdem ist er dank vieler Beispiele und
zahlreicher Fragen die konkreteste Pas-

sage des ganzen Dokumentes. Zu Beginn
heisst es, wir lebten mit der Schöpfung un-
versöhnt, da wir uns benähmen, als seien

wir die letzte Generation auf dieser Erde.
Dann wird betont, die Aussagen von Basel

zur Schöpfungsbewahrung seien nach wie
vor aktuell: «Darum fordern wir die Chri-
sten Europas auf, das Dokument erneut zu
studieren und an seiner Umsetzung wei-
terzuarbeiten.»

In der Zeit seit Basel seien «fast alle

Bedrohungen stärker geworden. Unser
Lernen und unser Handeln haben bei
diesem Tempo nicht mitgehalten. Als Bei-
spiele nennen wir nur den Treibhaus-
effekt, das zunehmende Aussterben der
Arten und die Umweltverschmutzung.»
Nur schnelles und entschiedenes Handeln
könne die Katastrophe aufhalten. Nach
wie vor gelte: «Die Zeit drängt.»

Den tieferen Grund für die Zerstörung
unserer Mitwelt sieht das Dokument in
einer falschen Wertordnung: «Wohlstand
wird als materieller Wohlstand verstan-
den.» Die Kirchen hätten zwar andere
Werte. Aber die Konsequenzen blieben
aus: «Wir sprechen in den Kirchen viel von
Werten wie Liebe und Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung. Aber
wir scheinen unsere Wertentscheidungen
nicht ernst genug zu nehmen oder nicht
für wichtig genug zu halten, um sie - als

Christen, die sich in die Politik einmischen
und politisch engagieren - wirklich und
konkret zum Massstab unseres gesell-
schaftlichen Lebens, unserer Normen und
Strukturen zu machen.»

Eine der Fragen, denen sich die Kir-
chen in Graz stellen müssten, sei ihre
Rolle als Lobby für die kommenden
Generationen: «Seit Jesus Christus sind -
erst - 80 Generationen menschlichen Le-
bens vergangen. Hat die Menschheit am
Vorabend des Jahres 2000 eine ethische

Perspektive, die die Verantwortung für
weitere 80 Generationen einschliesst?»

Gegen Euro-Nationalismus
Euro-Zentrismus und Euro-Nationa-

lismus seien gefährliche Irrwege. Dies be-

tont der Abschnitt «Versöhnung als ge-
rechter Ausgleich mit andern Weltregio-
nen». Als wichtige Problematik wird die

Verschuldung von vielen südlichen, aber
auch osteuropäischen Länder erwähnt.
Die Lösung sei ein genereller Schulden-
erlass, verbunden mit einer nachhaltigen
Entwicklung. Beim Nachlass der Schulden
könne sich die Kirche auf biblische Quel-
len berufen: «Das Erlass- oder Jubeljahr,
in dem jeder Mensch wieder zu den



SKZ 44/1996

KIRCHE IN DER WELT / KIRCHE IN DER SCHWEIZ
KIR

Seinen kommen soll, ist Ausdruck der
Versöhnungsbereitschaft im Prozess der
Geschichte.»

Auch hier kommt die «gallopierende
wirtschaftliche Globalisierung» ins Visier.
Dieses System widerspreche sozialer Ge-

rechtigkeit und ökologischer Vorsicht.
Gelobt werden zwei Einrichtungen, die

sich für menschlichere interkontinentale
Beziehungen einsetzen: die kirchlichen
Hilfswerke und die Tausende von Nichtre-
gierungsorganisationen (NRO oder eng-
lisch: NGO). Durch letztere entwickle sich
«eine internationale Zivilgesellschaft, die
das Bewusstsein für unsere globalen Pro-
bleme wachhält und ihre Bearbeitung und
Lösung einfordert. Dieser sogenannte
<dritte Sektor neben Staat und Wirtschaft)
ist ein neues Element der Kreativität und

Partizipation.»

Einladung zur Mitarbeit
Der im Oktober erschienene erste Ent-

wurf des Grazer Arbeitsdokumentes ist

gemäss den Angaben auf dem Titelblatt
«den Bischofskonferenzen, Kirchen, Ge-
meinden, Organisationen, Verbänden,
Netzwerken und Initiativen zur Beratung
vorgelegt». Das Planungskomitee schreibt
dazu im Vorwort: «Wir freuen uns auf Ihre
Reaktion, Ihre Anregungen, Ihre Praxis-
beispiele, Ihre Empfehlungen für das

künftige gemeinsame Handeln der Kir-
chen und aller Menschen guten Willens.»
Eingaben sind bis spätestens Ende Januar
1997 zu richten an: Sekretariat des Rates
der Europäischen Bischofskonferenzen
(CCEE), Gallusstrasse 24,9000 St. Gallen,
Telefon 071 - 227 33 74. Hier sind auch die

regelmässig erscheinenden Informations-
briefe über die Vorbereitung der Zweiten
Europäischen Ökumenischen Versamm-

lung erhältlich.
Wa/zer Lzzdz'n

Der Kzzpzzzz'/ie/' VLz/Zer Lud/u z'sZ im Orde/i -
ß/s des «de» - imd /re/berw/d'c/z /our-
ufldsdscd dtdg

Kirche in der Schweiz

«Hilf Deiner Kirche und hoffe mit ihr»

Unter diesen Leitgedanken hat das

Bistum Sitten seinen diesjährigen Aufruf
für das Bistumsopfer vom 1. November
gestellt. Die diözesanen Seelsorgestellen -
eine Folge des Zweiten Vatikanischen
Konzils und der Synode 72 - sind in den

vergangenen 20 Jahren ständig umfang-
reicher geworden. Die Weiterarbeit vieler
Seelsorgestellen im Bistum ist zurzeit
gefährdet, weil die Finanzen knapp ge-
worden sind. Aus diesem Grund sollen
vier Seelsorgebereiche näher vorgestellt
werden.

Katechese - eine wichtige Aufgabe
der christlichen Verkündigung
Katechese - die Einführung in den

Glauben und dessen Vertiefung sind eine

wichtige Aufgabe der christlichen Verkün-
digung.

Dz'e Kafec/zeZz'sc/ze /4rbeàx5fe//e/ûr den

dezzZsc/zxprac/zz'gen 7ez7 des Bistums
Die Katechetische Arbeitsstelle im

Oberwallis ist eine 50-%-Stelle und hat
vor allem die Aufgabe, die Katechetinnen
und Katecheten auszubilden sowie Fort-
bildungskurse anzubieten. Sie hat ihren
Sitz im Bildungshaus St. Jodern, Visp. Ein
wichtiger Schwerpunkt liegt in der Fortbil-
dung von Katechetinnen und Katecheten.

Jährlich werden verschiedene Kursange-
bote gemacht. Auch das Erziehungsdepar-
tement nimmt jedes Jahr einzelne von der
Arbeitsstelle vorgeschlagenen Kurse in ihr
Programm für die Lehrerfortbildung auf.

Zusätzlich zum Bildungsangebot steht
den Katechetinnen und Katecheten eine
Fachbibliothek zur Verfügung. Sie enthält
unter anderem Literatur für die religiöse
Früherziehung, für den Religionsunter-
rieht, die Gottesdienstgestaltung, den Bi-
belunterricht sowie religionspädagogische
Bücher.

Es ist unübersehbar, dass diese grossen
Arbeitsbereiche auch den Einsatz enga-
gierter Mitarbeiter braucht, die mithelfen
und bereit sind, ohne Entgelt Aufgaben zu
übernehmen. Dazu gehört die Kateche-
tische Kommission, die vor allem Lehr-
mittel prüft und Lehrpläne für den Reli-
gionsunterricht in der Schule erarbeitet
und zur Verfügung stellt.

In den nächsten Jahren wird sich die
Katechese zwei besonderen Herausforde-
rungen stellen müssen: einerseits der Um-
Wandlung der Sc/zzz/e (Erziehung 2000). Es
ist darauf zu achten, dass der Reli-
gionsunterricht seinen angemessenen Platz
in der sich verändernden Schullandschaft
behält. Und anderseits der P/azrezfazZe-
c/zese. Die Glaubensverkündigung hat

ihren eigentlichen Sitz in der Pfarrei. Das
Bistum sucht neue Wege, wie die Ein-
führung in die Sakramente, die Vertiefung
des Glaubens, die religiöse Begleitung der

Jugendlichen, der jungen Eltern... ver-
mehrt in der Pfarrei wahrgenommen
werden können.

Dz'e Ka?ec/zefz5c/ze/lz'/)ezZMZe//e/Mr rfen

/z'flzrzö5wc/z5pz'flc/zzgen 7ez7 rfex Szsfzzmj

Die Katechetische Arbeitsstelle für
den französischsprachigen Teil des Bis-
turns hat ihren Sitz in Sitten und umfasst
eine 50-%-Stelle. Ebenso ist eine Verant-
wortliche für den Religionsunterricht in
der Primarschule engagiert (50%) und
eine Teilzeit-Sekretärin. Viele Priester und
Laien arbeiten ohne Entgelt. Ihre Aufga-
ben beinhalten wie im Oberwallis die Aus-
und Weiterbildung der Katechetinnen und
Katecheten für die Primarschule, die Pfar-
reikatechese, den Katechumenat sowie
Eveil à la foi. Auch im französischsprachi-
gen Teil offeriert die Arbeitsstelle eine rei-
che Dokumentation für die verschiedenen
Bereiche der religiösen Erziehung und der
Jugendarbeit.

Die Bistumsverwaltung
im Dienste der Seelsorge
Die Hauptaufgabe der Bistumsverwal-

tung ist der Dienst an der Seelsorge. Sie
arbeitet in ganz verschiedenen Seelsorge-
bereichen teils direkt, teils aber nur funk-
tional mit. Dazu gehören die vielen Dien-
ste der Koordination, der Information, der
Animation.

Dem Bischof, der der Hauptverant-
wortliche für alle Belange ist, obliegt wohl
die schwierigste Aufgabe in einem Bistum.
Sein Hauptanliegen ist es, mit den Prie-
stern, Diakonen, Pastoralassistentinnen
und Pastoralassistenten und Ordensleuten
einen lebendigen Kontakt zu pflegen. Sehr
viel Kraft und Zeit investiert er im Laufe
des Jahres für Pastoralbesuche, Firmungen
und verschiedenste Feiern. Oft wird er
gebeten, Stellungnahmen abzugeben und
Red und Antwort zu stehen. Er hat Ver-
pflichtungen auf gesamtschweizerischer
Ebene sowie für die Schweizer Bischofs-
konferenz wahrzunehmen. Für viele die-
ser Aufgaben steht ihm der Bischofsrat
zur Seite. Zu ihm gehören die beiden Ge-
neralvikare, der Bischofsvikar und eine
Sekretärin.

Die beiden Generalvikare arbeiten in
ihren Sprachgebieten (im Ober- und Un-
terwallis). Sie sind zusammen mit dem
Bischof für den seelsorglichen Bereich
verantwortlich. Eine ihrer wichtigen Auf-
gaben ist die Sorge für die Personalpia-
nung. Eine andere Aufgabe ist die Beglei-
tung des Bischofs auf seinen Pastoralbesu-
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Beitrag an die finanziellen
Bedürfnisse des Bistums
Am 1. November 1996 wird in

allen Pfarreien das Opfer für die

Belange des Bistums aufgenom-
men. In den vergangenen Jahren
ist die finanzielle Situation auch

für die Kirche immer schwieriger
geworden. In unserem Bistum
mussten in diesem Jahr verschie-
dene Einschränkungen gemacht
werden. Damit nicht noch weitere
schmerzliche Einschnitte unter-
nommen werden müssen, möchte
die Bistumsleitung wenigstens vier
Arbeitsbereiche vorstellen, die ele-

mentar von den Einnahmen des

Bistumsopfers abhängen: der kate-
chetische Bereich, die Jugendseel-

sorge, die Administration des

Bistums sowie der Bereich der
Spezialseelsorge, namentlich der
Ausländerseelsorge. Den Pfarr-
blättern liegt ein Einlageblatt bei
mit einem Einzahlungsschein. Das
Postkonto für Spenden lautet:
19-78-8, Bischöfliche Kanzlei, 1950

Sitten 2. Herzlichen Dank!

chen sowie die Spendung der Firmung.
Die Generalvikare sind Mitglieder vieler
diözesaner Kommissionen und Räte, aber
auch gesamtschweizerischer Kommissio-
nen und Arbeitsgruppen. So ist General-
vikar Josef Zimmermann Mitglied der
schweizerischen Pastoralplanungskommis-
sion, der Interdiözesanen Kommission
für die Fortbildung der Seelsorger, des

Vereins für die Herausgabe des Kirchen-
gesangbuches sowie der gesamtschweize-
rischen Jubiläumskommission.

Für die direkte Verwaltung des Mate-
riehen, insbesondere der Finanzen, ist der
Bischofsvikar zuständig, der zugleich
Kanzler und Moderator Curiae ist. Er hat
die Aufgabe, für das Wirtschaftliche im
Bistum Sorge zu tragen. Er ist Mitglied
von verschiedenen Stiftungsräten und
Verwaltungskommissionen auf diözesaner
und schweizerischen Ebene, wie zum Bei-
spiel der Römisch-katholischen Zentral-
konferenz in Zürich. Weiter ist er diöze-
saner Informationsbeauftragter und arbei-
tet mit verschiedenen Mitarbeitern im
Ober- und Unterwallis zusammen.

Zur Bistumsverwaltung gehören auch
der Bischofsvikar für die Ordensleute, der
Gerichtsvikar, der Ökonom, der Archivar,
eine Schwester für den Empfang sowie
zwei Sekretärinnen.

Jede menschliche Gemeinschaft, auch
die kleinste, die der Familie nämlich.

braucht ein Minimum an Verwaltung und
Koordination, damit Zusammenleben und
Zusammenarbeiten möglich sind. Wo im-
mer Menschen versuchen, in Gemein-
schaft zu leben, geben sie sich über kurz
oder lang Normen und Regelungen, damit
ein Miteinander in Freude und Friede
möglich ist. Das ist auch so bei einer kirch-
liehen Gemeinschaft, wie unserer Bis-

tumsgemeinschaft. Die Bistumsverwal-
tung will unserer Bistumsgemeinschaft in
diesem Sinn dienen.

Die Fremdsprachenseelsorge
Die Fremdsprachenseelsorge betrifft

nicht nur die Verkündigung der Frohen
Botschaft, sondern die Fremdsprachen-
seelsorge ist auch eine Frage der Kultur,
Mentalität und Tradition.

Die Fremdsprachenseelsorge im Bis-

tum Sitten, zu der vier Sprachgruppen
gehören, wird von der Diözese finanziert.
Dazu gehören die Italiener-, Spanier-, Por-
tugiesen- und Kroatenseelsorge. Diese

Seelsorge-Aufgabe lässt das Anliegen der
Bistumsleitung erkennen, auch die Ein-
wanderer zu erreichen und zu unterstüt-
zen und ihnen zu helfen, eine neue Heimat
bei uns zu finden. Leider mussten im ver-
gangenen Jahr einschneidende Sparmass-
nahmen auch in diesem Bereich der Seel-

sorge getroffen werden.
Die Sprache, das heisst die gegenseitige

Verständigung, war der erste Grund,
warum die Bistumsleitung schon sehr früh
eine Fremdsprachenseelsorge bei uns ein-

geführt hat. Die Kroaten- und Portugie-
sen-Seelsorgestellen wurden als letzte er-
richtet. Auch Immigranten, die seit über
40 Jahren hier sind, hängen heute noch
sehr stark an ihrem Heimatland und an
ihrer Muttersprache. Sie brauchen Orte,
wo sie sich treffen können. Die bestehen-
den Vereine reichen dafür nicht aus. Sie
brauchen auch die Anwesenheit ihres
Seelsorgers. Seit es die katholische Italie-
nermission gibt, ist sie für viele von ihnen
so etwas wie eine Familie geworden, in der
man sich gerne trifft.

Mit einem Seelsorger ihrer Sprache
fühlen sich Einwanderer aus Italien, Spa-
nien und Ex-Jugoslawien bei uns eher zu
Hause. Ein besonderes und grossen An-
liegen der Fremdsprachenseelsorger sind
auch die Jugendlichen, die trotz des Schul-
besuches oder der Kenntnis der deutschen
oder französischen Sprache sich oft nur
schwer integrieren.

Wer sz'nrf unsere
Frewr/sprac/zensee/sorger?
Das Bistum verfügt über zwei Italie-

nerseelsorger. Einer dieser beiden Seelsor-

ger wird seit September 1996 von seiner

Provinz (den Kapuzinern von Mailand)
direkt besoldet. Weiter arbeiten im Teil-
zeitamt ein Spanierseelsorger, ein Priester
und ein Ständiger Diakon für die Kroa-
tenseelsorge sowie ein Priester für die

Portugiesenseelsorge.

Auf der Suche nach Identität,
Lebensgestaltung und Lebenssinn
Für die Jugendarbeit im Oberwallis be-

steht im Bistum Sitten eine 80-%-Stelle.
Sie wird seit August 1995 von Edgar Zur-
briggen betreut. Ebenso gibt es die
Dienststelle des diözesanen Seelsorge-
rates. Verantwortlicher dafür ist Richard
Lehner. Ziel der Jugendarbeit und der
Jugendseelsorge ist es, die Jugendlichen in
christlicher Weise bei ihrer Suche nach

Identität, Lebensgestaltung und Lebens-
sinn zu begleiten und Hilfen zu bieten.

Die Jugendseelsorge möchte in der Be-

gleitung und Beratung von Jugendlichen
dazu beitragen, dass junge Menschen in
der Kirche, in unserer Gesellschaft, in Ver-
einen usw. einen Raum finden, in dem sie

ihr Leben auf christliche Weise gestalten
können.

Die Jugendseelsorgestelle koordiniert
die Jugendarbeit mit den regionalen Ju-

gendarbeitsstellen. Im Oberwallis gibt es

in Brig, Naters, im Nikolaital (Grächen,
St. Nikiaus, Herbriggen und Randa,Täsch
und Zermatt) sowie in den Dekanaten
Raron und Leuk Jugendarbeitsstellen. Zu
den Aufgaben der Jugendseelsorge ge-
hören die Organisation und die Durch-
führung von überregionalen Anlässen und
Wochenenden für Vorstandsmitglieder der

Jugendvereine, die Mitarbeit an Schul-

endtagen, die er in Zusammenarbeit mit
Richard Lehner durchführt, die Organisa-
tion der Ranfttreffen, von europäischen
Jugendtreffen, Projekten im Sommer,
Reisen usw.

Weitere Aufgabengebiete betreffen die
Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Kommis-
sionen sowie den Aufbau von neuen Ju-

gendarbeitsstellen, die Mitarbeit in der
Erwachsenenbildung, was Jugendfragen
betrifft, und die Informationsweitergabe.

Die technischen und wirtschaftlichen
Entwicklungen bieten dem heutigen Men-
sehen in vielerlei Hinsicht ungeahnte
Möglichkeiten der Lebensgestaltung und
der persönlichen Freiheiten. Es ist auch
einfacher geworden, in Krisen des

menschlichen Lebens, aus den eigenen, ge-
wohnten Lebensbereichen auszubrechen.
Damit umzugehen, ist nicht immer leicht.
Besonders Jugendliche finden sich so

plötzlich in neuen, ihnen fremden Situa-
tionen, in welchen sie Hilfe brauchen.
Neue familiäre Lebensformen und Bela-

stungen verlangen nach vermehrten
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Hilfsangeboten. Die Jugendarbeit möchte
besonders in zwei Bereichen Hilfe anbie-

ten. Sie möchte einerseits für Jugendliche
christliche Lebensräume schaffen helfen,
in denen sie ihr Leben gestalten und einen
Sinn finden können, anderseits will sie

aber auch den einzelnen Jugendlichen

Asyl in der Schweiz

Die im folgenden anzuzeigende, an der
juristischen Fakultät der Universität Frei-
bürg i.Ü. angenommene Dissertation von
Johannes Theler erschien 1995 als Band 43

der Freiburger Veröffentlichungen aus dem
Gebiete von Kirche und Staat. Der Autor
untersucht den in den letzten Jahren ver-
mehrt in die Schlagzeilen geratenen Be-

griff «Asyl» in seiner historischen, juristi-
sehen und politischen Dimension, wobei
er sein Hauptaugenmerk auf die Ausge-
staltung und den Wandel des Asylver-
ständnisses in der Schweiz, näherhin
während der Zeit vom Ende des 13. bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts richtet.

Es sei gleich vorweg gesagt: Das Buch
besticht sowohl durch seine sorgfältige
und breit angelegte Quellendurchsicht,
wie durch eine vorsichtige, aber (zumin-
dest in den Fussnoten) eindeutige Angabe
eines politischen Standpunktes, was es

wohltuend von anderen, Objektivität sug-
gerierenden Publikationen abhebt. Es ist
das grosse Verdienst Thelers, Licht auf
eine Thematik zu werfen, die zurzeit poli-
tische Brisanz besitzt (man denke etwa an
die Gesetzesrevisionen im Asylbereich, an
die Einführung der Zwangsmassnahmen
im Ausländerrecht, an hängige Volksinitia-
tiven zur Beschränkung von Ausländer
und Ausländerinnen in der Schweiz, an

Vorschläge zur Quotierung von Fremden
usw.) und auch Christen und Christinnen
zu einer klaren Stellungnahme herausfor-
dert. «Gerade weil die Regelungen im
Vergleich zur Vergangenheit oft jeden in-
novativen Charakter vermissen lassen, ist
ein Engagement der Kirchen zu befür-
Worten» (215)', stellt Theler am Ende des

dritten Teils fest, der, leider äusserst ge-
strafft, die Ergebnisse der Untersuchung
präsentiert (211-215).

Im ersten Teil (7-92) wendet sich The-
1er Begriff und Herkunft des Asyls zu, wo-
bei er zwischen religiös motiviertem Asyl,
während dessen Erörterung er sich auch

Fragen der gegenwärtigen Kirchenasyl-
Problematik stellt, und weltlichem Asyl

Hilfe zur Selbsthilfe bieten, das heisst, ih-
nen helfen, christliche Eigenverantwor-
tung zu übernehmen. T/e/rfz Mrfrig

//eiYf/ Ww/rig isf MifrirôezïerzVz /wr
den /n/ormtfdom'd/msT zm B/sc/zö/Z/c/zen Ordz-
zzzznzzZ Sztten

unterscheidet. Der zweite Teil (95-207)
beleuchtet mit Hilfe einer ausführlichen
Quellendurchsicht den Umgang der Eid-
genossen mit Formen von Asyl sowohl
innerhalb des Bundes als auch in den

Beziehungen zu anderen europäischen
Mächten. Methodisch legt Theler den

Hauptakzent auf die Untersuchung des

empirisch wahrnehmbaren Geschehens,
misst aber gleichzeitig dem «Inneren We-
sen» dieser Vorgänge ebensolche Bedeu-

tung zu, was dazu führt, dass er der Dar-
Stellung des kulturellen, sozialen und poli-
tischen Umfelds breiten Raum gewährt
und so «bestandene Notwendigkeiten und
Zwänge des historischen Kontexts in der

Ausgestaltung dieses Rechtsinstituts» (2)
aufzeigen kann. Theler will am Beispiel
der Entwicklung des Asylrechts die

Hauptaufgabe des Rechts sichtbar ma-
chen, die seiner Ansicht nach «in der Ver-
hinderung und Schlichtung von Konflik-
ten durch geregelte Verfahren und der
Herstellung eines Zustandes der Bere-
chenbarkeit liegt» (3). Dass diese Kon-
fliktregelung nicht immer rational nach-
vollziehbar und häufig multifaktoriell be-
einflusst war (und wohl immer noch ist),
ist dem Autor der Studie bewusst. Er wagt
es deshalb, eine Brücke vom Recht zu an-
deren menschlichen Lebensbereichen zu
schlagen, was seiner Arbeit, besonders für
theologisch und historisch Interessierte,
einen zusätzlichen Reiz verleiht.

1. Begriff und Herkunft des Asyls
Im grundlegenden ersten Teil der Un-

tersuchung entfaltet Theler seine bündige
Asyldefinition «Asyl ist Schutz vor Verfol-
gung» (8), indem er zunächst die défini-
tionsstiftenden Begriffe Schutz und Ver-
folgung analysiert. Interessant sind vor
allem seine Betrachtungen zum Verfol-
gungsbegriff: nebst der Verfolgung zur
Vergeltung krimineller Vergehen werden
verschiedene andere Motivationen ge-
nannt (politische, gesellschaftliche, reli-
giöse, ökonomische, ethnische oder per-

sönliche) (9). Asyl ist also wesentlich
Schutz vor Verfolgung (beispielsweise
eines entlaufenen Sklaven vor seinem

Herrn). «Fehlt eine gezielte Verfolgung,
kann nicht von Asyl gesprochen werden»
(10). Dass dieses harte Urteil gerade auch
im Wissen um die heutige Diskussion um
«Wirtschaftsflüchtlinge» nicht unproble-
matisch ist, ist dem Verfasser sehr wohl be-
kannt. Weiter unten nimmt er nämlich zu
dieser Frage sehr dezidiert Stellung, wenn
er «die zunehmende Stigmatisierung der

Flüchtlinge aus aussereuropäischen Kul-
turkreisen, besonders deren abwertende
Bezeichnung als <Wirtschaftsflüchtlinge>»
(42) und die vom schweizerischen Bundes-
amt für Flüchtlinge angegebene hohe
Zahl von 97,65 % «Asylmissbrauchern» als

«Verdrängungsprozess einer Industriege-
Seilschaft» (43) beklagt. Hier scheint doch

gerade eine enge Interpretation des Ver-
folgungsbegriffes dafür benutzt zu wer-
den, möglichst viele Menschen aus den
ärmsten Staaten in ihre Heimatländer
zurückschicken zu können. Das Anliegen
des Autors nach einer möglichst prägnan-
ten Definition ist zwar durchaus berech-

tigt, allerdings ist es nur um den Preis
einer gewissen interpretationbedürftigen
Unklarheit zu erreichen. Überdies bleibt
eine solche Definition Momentaufnahme,
da sie der zeitbedingten Wahrnehmung,
dem jeweiligen Sprach Verständnis und ver-
schiedensten Interessen verhaftet bleibt.

Gerade für die Asylrechtsgeschichte
zeigt Theler dies sehr schön, wenn er die
Phasen des Wandels im Asylverständnis
aufzeigt (11 f.): Zuerst stand die Flucht ei-
ner Einzelperson aus Angst vor exzessiver

Vergeltung im Vordergrund, später sollte
ein geordnetes Verfahren sichergestellt
werden, dann diente es vermehrt der Un-
terstützung und Durchsetzung politischer
Ideologien (Aufnahme von Flüchtlingen
aus dem Ostblock beispielsweise), heute -
nach weiterem Ausbau der Individual-
rechte - wird vermehrt der Flüchtling
als Mensch in den Mittelpunkt gesetzt,
was ein «sozialethisch-menschenrechtli-
ches Verständnis des Asylgedankens» (12)
verlangt. Dass gerade die Definition des

Flüchtlingsbegriffs, der Flüchtlingsdefini-
tion der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 zum Trotz, immer
wieder Anlass zu Neuinterpretationen
gibt, zeigt der Beschluss der EU-Innen-
minister vom November 1995, der fest-

stellt, dass die Verfolgung durch nicht-
staatliche Organe, die nicht von Behörden
gefördert werden (beispielsweise die alge-
rische Heilsfront FIS), nicht unter das

' In Klammern ist jeweils die Seitenzahl im

Original angegeben.

Kirche und Staat
^ v= hL='..u;.: ; j
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Genfer Abkommen fällt. Dieser Ent-
scheid wurde vom UNHCR schärfstens

kritisiert, wird jedoch in der Schweiz be-
reits länger praktiziert^ Theler lehnt diese

Interpretation des Flüchtlingsbegriffs ein-
deutig ab, da «eine moderne Anerken-
nungspraktik nach dem Prinzip <wo keine
staatliche Verfolgung, da kein politisch
Verfolgter> eine Verletzung anerkannter
internationaler Flüchtlingskonventionen»
(12f.) darstelle.

2. Asyl und Kirche
Nach dieser auch im aktuellen politi-

sehen Geschehen eingebetteten Annähe-

rung an den Asylbegriff zeigt Theler die
historische Entstehung des Asylwesens
auf. Er postuliert eine Verankerung des

Asylgedankens zuerst im sakral-magi-
sehen Bereich (wobei er eine solche

Verankerung im Religiösen ebenfalls auf
den gesamten Rechtsbereich ausdehnen
will [17]), weil die Religion als schirmende
und sanktionierende Macht galt. Leider
bleibt Theler bei dieser Darlegung etwas
unklar und es wird den Lesenden vorent-
halten, auf welche religiösen Praktiken
und welche Kulturen er sich hier genau
bezieht. Zwar werden die alttestament-
liehen Asylstätten angesprochen, die Dar-
Stellung bleibt aber recht allgemein. Aller-
dings ist eine ausführliche Erörterung der
allgemeinen Entwicklung des Rechts aus
der Religion an dieser Stelle auch kaum zu
leisten. Ob hingegen der angetönte grund-
legende Unterschied zwischen Recht und
Religion («Die Religion ist eine Kraft, die,
losgelöst von Machtgedanken, von innen
her wirkt, während das Recht eine von
aussen gesetzte Ordnung ist, die zu ihrer
Durchsetzung unbedingt an irgendeine
Form der Macht gebunden ist» [Fn 69,20].)
angesichts der Vermittlung von Religion
auch durch Menschen, die sich dazu eben-
falls der Macht bedienen, nicht auf eine
zu idealisierte Sichtweise von Religion zu-
rückgreift, darf mindestens gefragt werden.

In der Auseinandersetzung des Asyls
innerhalb der christlichen Kirche betont
Theler das «Verdienst der Kirche, den

Asylgedanken durch Frühzeit und Mittel-
alter hindurch aufrechterhalten und so
dessen Rezeption durch das staatliche
Recht ermöglicht zu haben» (22). «Das
kirchliche Asyl hat also durchaus einen
frühen Beitrag zur Entwicklung der Men-
schenrechte geleistet» (29). Dass sich die
Kirche aber nicht nur aus humanitären
Gründen für die Beibehaltung des Asyl-
rechts eingesetzt hatte, sondern durchaus
auch eigene Machtziele in Abgrenzung ge-

gen den immer stärker werdenden säkula-
ren Staat verfolgt hatte, hätte vielleicht et-
was stärker betont werden dürfen. Dass

das Asylrecht aus dem CIC 83 herausge-
strichen wurde, bedauert Theler zu Recht
und wertet diesen Wegfall aus heutiger
Sicht als «voreiligen Schritt». Die katholi-
sehe Kirche habe damit «ein Kampfmittel
preisgegeben, an dessen Verbleiben im
CIC sich niemand gestossen hätte» (30).
«Die Kirche darf sich nicht in die karitati-
ve Ecke abdrängen lassen. Vielmehr muss
sie konkret auf die Positivierung und Ge-
Währleistung im Rahmen ihres eigenen
und des staatlichen Rechts drängen» (31).
Die Kirche hat also der Meinung Thelers
zufolge die wesentliche Aufgabe, an der
politischen Gestaltung der Gesellschaft
mitzuwirken.

In diesem Zusammenhang bespricht
der Autor die aktuelle Problematik der
Gewährung von Kirchenasyl durch ver-
schiedene Kirchgemeinden in der Schweiz.
Äusserst instruktiv stellt er zunächst die
gegenwärtige Rechtslage bis hin zur Ein-
führung der Zwangsmassnahmen im Aus-
länderrecht dar und liefert einen gutdoku-
mentierten Vergleich effektiver und mut-
masslicher Migration in Europa, wobei er
sich auch grundsätzlichen Fragen der Ent-
stehung «diskriminierender Defensivstra-
tegien in Form von Rassismus und Xeno-
phobie» (39) stellt. Um das soziale Un-
gleichgewicht zwischen Nationalstaaten
zu entschärfen und um das xenophobische
Potential in den Aufnahmeländern zu ver-
ringern, plädiert Theler für eine intensi-
vere «Verwirklichung der Geltung univer-
seller Menschenrechte» und verlangt an-
gesichts der Tatsache, «dass viele Proble-
me nur noch auf internationaler Ebene zu
lösen sind», eine «Erweiterung des contrat
social» (46).

Durch eine klare Aussenpolitik, die
nicht von einer Asyl- und Entwicklungs-
politik zu trennen sei, müsse zudem auf
die Ausreiseländer Einfluss geltend ge-
macht werden, um die Auswanderungs-
freudigkeit zu verringern: «Im Herkunfts-
land selbst hingegen kann diese Emigra-
tion im Sinne von Ursac/tenhe/cüm/r/ttng
durch Entwicklungszusammenarbeit und
Entwicklungshilfe, Massnahmen gegen
Überschuldung, Kapitaltransfer und Inve-
stitionen sowie der Öffnung der Märkte
für Exportprodukte beeinflusst und einge-
schränkt werden» (51). Die Zuhilfenahme
der liberalen Wirtschaftsordnung zur Be-
kämpfung sozialen Ungleichgewichts be-
deute aber nicht nur freien Warenverkehr,
sondern der freie Austausch auf einem
internationalen Markt sei konsequenter-
weise «auch für Menschen zu ermög-
liehen» (52).

Kirchen und Staat («helfende Christen
und wählende Bürger») bleiben ähnliche
Aufgaben gestellt: Einflussnahme auf

Meinungsbildung in den asylgewährenden
Staaten und Bekämpfung der asyl- bzw.

migrationsverursachenden Faktoren in
den Herkunftsländern. Theler vertraut in
diesem Prozess auf den Einfluss der Kir-
che und scheint dem Kampfmittel Kir-
chenasyl nicht abgeneigt zu sein, da er
einen grundsätzlichen und unbestrittenen
Anspruch der Kirchen, Menschen in Not
zu helfen, anerkennt (56). Das Einstehen
der Kirchen zugunsten Verfolgter sei Zei-
chen des kirchlichen Öffentlichkeitsauf-
träges. Es stelle politisches Handeln «nrf
Ausdruck religiöser Überzeugung dar und
könne im Einzelfall als Meinungsäusse-

rung verstanden werden. Mit U. Häfelin
stellt Theler fest, es sei gerechtfertigt,
«diejenigen kirchlichen Erklärungen, die
neben glaubensbedingten Aussagen auch

Stellungnahmen zu politischen und sozia-
len Fragen von allgemeiner Bedeutung
enthalten, dem Schutz sowohl der G/au-
bens- ««r/ Gevràsens/ref/te/t als auch der
Meinungsäusserungsfreiheit oder Presse-

freiheit zu unterstellen» (57) \ Allgemein
könne die Frage nach der Einschränkung
dieser Grundrechte nicht beantwortet
werden. Beim Abwägen zwischen Inter-
esse an der Grundrechtsausübung und des

dadurch eventuell bedrohten öffentlichen
Interesses seien jedenfalls politische und
soziale Situation «sowie die Entwicklung
hin zu grösserer Toleranz zu berücksichti-

gen» (57).
Im Durchgang durch die strafrechtlich

relevanten Paragraphen zeigt Theler auf,
dass Kirchenasylgewährende zwar ange-
klagt und verurteilt werden müssen,
um eine funktionierende Rechtsordnung
nicht zu gefährden, eine Strafminde-

rung aus achtenswerten Beweggründen
oder wegen nachweisbarer Notstandshilfe
(Asylgewährende verfügen über eine an-
dere, gut abgestützte Lageeinschätzung
des Herkunftslandes und können eine Ge-
fahr für den Auszuweisenden glaubhaft
darlegen) aber meist angezeigt scheint
(59-61). Diese Beurteilung wird auch
durch die gerichtliche Praxis in der
Schweiz während der letzten Jahre abge-
stützt (Fn 239; 61). In der Argumenta-
tionslinie zur Legitimität zivilen Unge-
horsams stellt Theler fest, dass «als ultima
ratio die Gewährung von Kirchenasyl
wohl als legitimes Mittel angesehen wer-
den, als legales Rechtsmittel indessen»
n/cht bezeichnet werden kann (65f.). «Das

- Vgl. spa/dpa, «Neudefinition der Flüchtlin-
ge durch die EU», in: NZZ vom 25.11.1995, S. 2.

' Theler zitiert: U. Häfelin, Kommentar zu
Art. 49 BV, Rz 110, in: Kommentar zur Bundes-
Verfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
Schaft vom 29. Mai 1874, hrsg. von Jean-Fran-
çois Aubert et al., Basel 1991 ff.
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Kirchenasyl stellt einen - ethisch nach-
vollziehbaren - Rechtsbruch dar, der als

befristete Sofortmassnahme im Einzelfall
vertretbar erscheint» (66).

Dieser Sukkurs aus juristischer Sicht
wird in der Asylproblematik engagierte
Kirchenmitglieder freuen, denn der Vor-
Steher des Justiz- und Polizeidepartemen-
tes, der CVP-Politiker Arnold Koller aus-
serte sich in einem Weltwoche-Interview
(28.10.1993) wesentlich unversöhnlicher:
«Kirchenasyl hat in einem funktionieren-
den demokratischen Rechtsstaat wie der
Schweiz keinen Raum. Das stellt eine ver-
botene Eigenmacht dar, die sich mit dem
Rechtsfrieden nicht verträgt.» Da die Ein-
Schätzung der Asylproblematik und ein

adäquater Umgang mit dieser auf politi-
scher Ebene offenbar nicht nur von Bür-
gern und Bürgerinnen, sondern auch von
Christen und Christinnen unterschiedlich
bewertet und gehandhabt wird, muss wohl
Thelers Optimismus bezüglich kirchlicher
Einflussnahme zugunsten von Flüchtim-
gen in Frage gestellt werden. Auch inner-
halb der Gläubigen wird nämlich derselbe

Meinungspluralismus festgestellt werden
müssen, wie er sich in gegenwärtigen
Debatten unter Politiker und Politikerin-
nen darstellt.

Theler mahnt zu Recht die Aktivität
der Kirche (besser spräche man vielleicht
von Kirchew) in der dritten Welt an und
erhofft sich von ihr «wichtige und schnelle
Hilfe», «die zur Verhinderung von Flucht
und Abwanderung beitragen kann. Als In-
strumentarium vor Ort bieten sich, neben
einem Kirchenasyl, etwa entwicklungsbe-
zogene Bildungsarbeit, soziale Hilfe zur
Selbsthilfe der Ärmsten und Aufbau bzw.

Stärkung der Ortskirchen an. Dabei wird
in zunehmendem Masse auf Miteinbezug
der einheimischen Kulturen und den Dia-
log mit den traditionellen Religionen zu
achten sein» (71). Dieser Aufgabe nehmen
sich kirchliche Hilfswerke wie HEKS, Ca-
ritas und Fastenopfer nach besten Kräften
an. Allerdings sind sie dazu auf die Mit-
hilfe der Bürgerinnen und Bürger in den

potentiellen Aufnahmeländern des Nor-
dens angewiesen und sehen sich teilweise
auch innerkirchlichen Strömungen aus-

gesetzt, denen die politische Akzeptanz
durch die Machthaber autoritärer Staaten
näher liegt als eine Umsetzung der befrei-
ungstheologischen Option für die Armen.
Theler ist sich durchaus bewusst, dass eine
Entschärfung der Migrationsproblematik
nicht einfach mittels der simplen Glei-
chung «mehr Entwicklungshilfe weniger
Flüchtlinge» gelöst werden kann. Er ver-
weist deswegen auch auf Literatur im Be-
reich von Rassismusforschung und Iden-
titätsbildung (36f.). Dass hierbei nicht nur

Institut für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht
an der Universität Freiburg

Nach der Emeritierung seines bis-

herigen Direktors, Prof. Louis Carlen,
setzt das seit 1978 an der Universität
Freiburg bestehende Institut für Kir-
chenrecht und Staatskirchenrecht un-
ter neuer Leitung seine Aktivitäten
fort. Neben Prof. Nicolas Michel (Vor-
sitz) und Prof. René Pahud de Mor-
tanges, Ordinarien an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät, wirkt nun
auch Prof. Pier Virginio Aimone als

Vertreter der Theologischen Fakultät
in der Institutsleitung mit. Das Institut
ist damit überfakultär und mehrspra-
chig geworden. Auch möchte es seine

Dienstleistungen und Forschungsakti-
vitäten in interkonfessioneller Offen-
heit und unter Einbezug des Rechts
nichtchristlicher Religionen anbieten.
Der Institutsleitung steht ein sieben-

köpfiges Kuratorium zur Seite, in das

namhafte Persönlichkeiten des Schwei-

zerischen Staatskirchenrechts Einsitz

genommen haben.
Das Institut steht der interessierten

Öffentlichkeit für Anfragen und Auf-
träge zur Verfügung. Wichtiges Arbeits-
instrument dabei ist die nachgeführte,
in ihrer Art in der Schweiz wohl ein-

zigartige Dokumentation des eidge-
nössischen und kantonalen Staatskir-
chenrechts sowie des diözesanen und
landeskirchlichen Rechts. Räumlich mit

dem Institut verbunden und ebenfalls
interfakultär geführt ist die Bibliothek
für Kirchen- und Staatskirchenrecht,
die ihre Bestände in den letzten Jahren
wesentlich vergrössern konnte.

Die Aktivitäten des Instituts wer-
den ermöglicht durch Unterstützung
seitens der RKZ sowie durch die An-
fang 1996 erfolgte Aufnahme der In-
stituts-Assistentenstelle in das Univer-
sitätsbudget, ein Schritt, durch den
die Weiterexistenz des Instituts für die
Zukunft gesichert wurde. Die Assi-
Stenz wird gegenwärtig je zur Hälfte
von lie. iur. Antoine Frank und von
lie. iur. et stud, theol. Daniel Meyer
versehen.

Am 18. April 1997 organisiert das

Institut eine wissenschaftliche Tagung.
Diese wird die gegenwärtige Recht-
sprechung des Bundesgerichts zur Re-

ligionsfreiheit sowie die Anerkennung
neuer Religionsgemeinschaften durch
das kantonale öffentliche Recht zum
Gegenstand haben. Unter Beizug von
Fachleuten aus dem In- und Ausland
wird es um die Klärung jener Fragen
gehen, die sich dem Staatskirchenrecht
in der Schweiz angesichts der Zunah-
me von Angehörigen nichtchristlicher
Religionsgemeinschaften stellen. Diese

Tagung steht allen Interessierten offen.
Reue Ru/md de Mortauges

auf allerneuste Publikationen zurückge-
griffen werden konnte, ist angesichts der

gegenwärtigen Publikationsflut zu diesen
Themen durchaus verständlich.

3. Weltliche Asylentwicklung
Zum Abschluss der Darstellung der

Entstehung des Asyls in der Geschichte

geht Theler auf das weltliche Asyl ein, das

allerdings eine grosse Nähe zum kirch-
liehen Asyl besitzt (73). Er unterscheidet
internes Asyl von übernationalem Asyl,
das sich «mit dem Verlust des Führungsan-
Spruchs der Päpste und Kaiser zirka in der
zweiten Hälfte des 13. Jh.» (75) und der
Entstehung der Staatenwelt in Europa zu
entwickeln beginnt. Internes Asyl lässt
sich auf Friedensschlüsse zurückführen,
die sowohl «den Zustand eines rechtlich
geordneten, menschlichen Zusammenle-
bens als auch den <Schutz einzelner Perso-

nen oder Gruppen vor strafbaren Hand-
lungern» (75) schützen. Im Zentrum dieses
Schutzes durch Frieden standen vor allem

Einrichtungen wie Gerichtsstätten, Markt-
plätze, Mühlen, Brücken, Fähren, Bad-
Stuben und Wirtshäuser, die der Allge-
meinheit besonders dienlich waren. Diese
Friedstätten waren zwar nicht alle Frei-
Stätten, also Asylgebiete, oft konnten sie

aber zu Asylzwecken genutzt werden.
Freistätten dagegen dienten im Besonde-
ren dem Schutz Verfolgter (77). Mit der
Zeit konnten Gebiete ausgeschieden wer-
den, die eine Frühform der Immunität dar-
stellten. «Nimmt man an, dass der Friede
Grundlage war für die Ausbildung der
Immunität, so ist es nur folgerichtig zu
schliessen, die Dorffrieden, Burg-, Stadt-
und Kirchenfrieden hätten zusammen mit
den sich daraus entwickelnden Immuni-
täten das dörfliche, städtische und kirch-
liehe Asylrecht begründet» (79).

Anschliessend schildert Theler die Ent-
stehung der Immunitäten und des Haus-
friedens sowie die Entwicklung der sich
daraus ergebenden Rechte und Pflichten
der Asylgewährenden. So konnte bei-
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spielsweise ein asylgewährender Haus-
herr, ähnlich wie asylgewährende Pfarrer,
für die Taten des Flüchtlings zur Rechen-
schaft gezogen werden (81/114). Flucht in
eine Freistätte sollte ursprünglich vor
allem vor allzu harter Strafe schützen oder
die Durchführung von Sühneverhandlun-

gen bzw. das Nachweisen der Unschuld
ermöglichen. «Der Asylschutz der Frei-
Stätten wurde durch langanhaltende
Übung zur Rechtsgewohnheit, die wieder-
um zu einer gewissen Festigung der
Rechtssicherheit führte. Das Weiterbeste-
hen der Freistätten nach dem Erreichen
dieses Zustandes ist nur in Zusammen-
hang mit der Politik der verschiedenen
Herrschaftsträger des Mittelalters und der
Frühzeit zu verstehen: Das Asyl wird zu
einem Mittel der Machtpolitik. Auch das

Festhalten der Kirche an ihrem Asylrecht
ist ein Willensausdruck dafür, sich gegen
die Ausbreitung weltlicher Macht zur
Wehr zu setzen» (88 f.). Zu beurteilen, ob,
unter welchen Umständen und im Namen
welcher Kirche ein Kirchenasyl heute in
Anbetracht dieses historischen Befundes
gerechtfertigt erscheinen kann, bleibe den
Lesenden überlassen.

4. Asylgesetze der Eidgenossenschaft
Im zweiten Teil seiner Arbeit geht The-

1er auf die Ausgestaltung des Völkerrecht-
liehen Asyls ein, insofern es die Beziehun-

gen unter den sich zur Eidgenossenschaft
entwickelnden alten Orten bzw. die Bezie-
hungen dieser Orte mit ausländischen
Mächten tangiert. In einer umfangreich
angelegten Quellendurchsicht wird das

Ringen um Verträge, die Auslieferungen
von Flüchtlingen garantieren oder verhin-
dem sollen, dargestellt. Im Durchgang
durch die Geschichte von 1291-1848 wird
die Entstehung des schweizerischen Na-
tionalstaates anhand der werdenden Asyl-
gesetzgebung eindrücklich nachgezeich-
net. Den Lesenden werden föderalistische
Tendenzen, ökonomische Interessen, reli-
giöse Streitigkeiten und verschiedene For-
men staatlicher und kirchlicher Diskrimi-
nierungen (Ausschluss der Juden, Heiden
und Zigeuner vom Asylrecht, vgl. 133,136)
anhand konkreter Texte lebendigst in Er-
innerung gerufen. Es sprengte den hier zur
Verfügung stehenden Raum, auf alle Bei-
spiele einzeln einzugehen. Sie bleiben der
individuellen Lektüre wärmstens empfoh-
len!

Stellvertretend für viele sei eine Bear-
beitung aus den eidgenössischen Abschie-
den, die Theler sehr intensiv ausgewertet
hat, zitiert: «1706 schlössen die Orte Bern,
Luzern, Basel und Solothurn ein Mandat,
das die Duldung und Beherbergung von
Bettlern und Landstreichern, Zigeunern,

Räubern und Strolchen auf ihren Gebie-
ten verbot und auch einen Strafenkatalog
aufstellte. Wer die auf seinem Pom vor-
gezeichnete Route oder sein Rayon ver-
lassen oder das Reisepapier gefälscht
hatte, sollte aus dem Lande verbannt, mit
dem Branrize/c/ze« gezezc/z/ieZ, m ewz'ge

.Krieg.sdzen.sZe ode/' zz/z/ die Gfl/eere ver-
Ärzzz/// werden» (140). Die zweite Hälfte
des zweiten Teils ist den Verträgen und
Verhandlungen mit Mailand, Italien, dem
Römischen Reich, Frankreich und ande-

ren Staaten gewidmet. Auch hier «wird
immer wieder die eindrückliche Verflech-

tung von Asyl und Politik deutlich» (Klap-
pentext), die bis heute nichts an Aktualität
eingebüsst hat.

Mit dieser Dissertation hat Johannes
Theler einen wesentlichen Beitrag zur Er-
hellung der Entstehung des Asylrechts be-
sonders auch auf dem Gebiet der Eidge-
nossenschaft geleistet und bietet einer in-

Aufgrund eines zunehmenden Mangels
an Ordinierten kann in vielen christlichen
Gemeinden die sonntägliche Messfeier
nicht mehr gewährleistet werden. Liturgi-
ker, Seelsorger und Seelsorgerinnen vor
Ort sind gefordert, nach Auswegen Aus-
schau zu halten, und dabei oft dazu ge-

zwungen,zu anderen liturgischen Formen,
in der Regel Wortgottesdiensten, zu grei-
fen. Innerhalb der ebenfalls wachsenden

Auseinandersetzung mit dieser Problema-
tik versteht sich die Dissertation von
Bernhard Kirchgessner ' als eine Hilfe-
Stellung, «um die Notsituation bis zur
Wiederherstellung der regelmässigen Her-
renmahlfeier besser überbrücken zu kön-
nen».

Auf der Basis einer Umfrage in sieben

deutschsprachigen Diözesen bemüht sich

Kirchgessner um das Erfassen konkreter
Erfahrungen betroffener Gemeinden und
zeigt Trends auf. Er setzt sich mit dem Kir-
chenverständnis nach dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil auseinander, stellt eine

allgemeine Betrachtung des Sonntags und
der Sonntagskrise an, widmet sich der Be-
deutung des Wortes Gottes und geht der

Frage nach vergleichbaren Situationen in
der Liturgiegeschichte und dem grund-
sätzlichen Stellenwert liturgischer Ver-
Sammlung nach. Das römische Direk-
torium von 1988 liefert den Hintergrund

teressierten Leserschaft Aufschlussreiches
zum Verständnis der gegenwärtigen Dis-
kussionen im Asylbereich. Diese juristi-
sehe Grundlagenforschung, die ihren poli-
tischen Kontext und ihr konkretes Enga-
gement nicht verhehlt, kann Theologen
und Theologinnen besonderer Anstoss
sein, eigene Positionen zu überdenken
und sich erneut ihrer politischen Mitver-
antwortung bewusst zu werden. Im Zeit-
alter der Neuevangelisierung besteht
christliche Verkündigung wesentlich auch

aus politischem Engagement als Bürger
und Bürgerinnen zwzrf Christen und Chri-
stinnen in den Bereichen des Staates zt/zri

in den Bereichen der Kirche!
/Wzîria« Br//«

Dip/, r/zeo/. Mzz/'kzzs Brzz/z zzrèeto zz/z ri/zer
DzAertzz/io/z im Kzc/z/zereic/z SozzVz/g//zik zz/z z/er

77zeo/ogisc/ze/i Tzzkzziizif z/er Koc/zsc/zzz/e Lzzzer/z
z/rzz/ zri Pro/ekZverzzzzfworZ/ic/zer /zeizzz fizsfe/z-

op/er

pastoraltheologischer und -liturgischer
Überlegungen, bevor schliesslich Chancen,
Bedenken und Gefahren sonntäglicher
Wort-Gottes-Feiern erörtert werden.

Der Sonntag in den Pfarreien
Sehr aufschlussreich ist bereits die ein-

leitende Präsentation einer Umfrage von
1987/1988 in sieben Pfarreien, die alle
über eine mehrjährige Erfahrung hin-
sichtlich - wie Kirchgessner sie nennt -
«priesterloser Sonntagsgottesdienste» ver-
fügen. Diese bestätigt in weiten Zügen die

Ergebnisse der Umfrage, welche die Basler

Liturgische Kommission im vergangenen
Jahr im deutschsprachigen Teil des Bis-
turns Basel durchgeführt hat (vgl. «Wort-
gottesdienste als Sonntagsfeiern der Ge-
meinde», in: SKZ 45/1995 vom 9.11.1995,
642-643). Eine grosse Mehrheit der Be-

fragten nimmt an den Sonntagen ohne
Messfeier am Gottesdienst der Ortsge-
meinde teil. Dabei fällt auf, dass die «Zu-
friedenheit» -mit der Gestaltung solcher

' Bernhard Kirchgessner, Kein Herrenmahl
am Herrentag? Eine pastoralliturgische Studie

zur Problematik der sonntäglichen Wort-Gottes-
Feier, (Bruno Kleinheyer, Hans Bernhard
Meyer [Hrsg.], Studien zur Pastoralliturgie,
Band 11), Verlag Friedrich Pustet, Regens-
bürg 1996.

Neue Bücher

Kein Herrenmahl am Herrentag?



SKZ 44/1996

NEUE BÜCHER / HINWEISE

Gottesdienste in engem Zusammenhang
mit der Akzeptanz der Wortgottesdienst-
leiter steht.

Eine eucharistische Kirche -
und der Sonntag?
In der Auseinandersetzung mit grund-

legenden Metaphern des II. Vatikanums
resümiert Kirchgessner, dass (christliche)
Kirche ihrem Wesen gemäss trinitarisch,
christozentrisch, eschatologisch. charisma-
tisch, solidarisch, dialogisch und eben eu-
charistisch sein müsse. Im Blick auf das

letztgenannte Wesensmerkmal bleibe die

Frage, ob nicht am Fundament der Kirche
gerüttelt werde, wenn immer weniger
Gemeinden am Sonntag Messe feiern
können.

Ein gelungenes Unterfangen ist es, die
Thematik mit der grundsätzlichen Hinter-
fragung des Sonntags zu verbinden. Kirch-
gessner stellt der Theologie des Herren-
tages einen Überblick über «die vielfältige
Bedrohung des Sonntags am Ende des

zweiten Jahrtausends» entgegen, um um
so mehr für den Sonntag und den Sonn-

tagsgottesdienst zu werben. Wie aktuell
gerade diese Problematik auch bei uns ist,

zeigt zum Beispiel die kürzlich lancierte
gemeinsame Aktion «Sonntag» der drei
Aargauer Landeskirchen für die Erhal-
tung des Sonntags.

Neue Wertschätzung
des Wortes Gottes
Den Finger auf einen wunden Punkt

legen die biblischen und kirchengeschicht-
liehen Ausführungen zur Bedeutung des

Wortes Gottes. Dem Autor ist zuzustim-

men, wenn er beklagt, dass die (römisch-
katholische) kirchliche Lehre beim Zu-
sammenwirken von Wort und Sakrament
zwar eine ausgeprägte Sakramententheo-
logie kennt, aber noch nicht über eine aus-

geprägte Theologie des Wortes verfügt,
wenngleich er mit Hermann Volk, Leo
Scheffczyk oder Walter Kasper namhafte
Theologen anführen kann, die diesbezüg-
lieh wichtige Beiträge geleistet haben. Die
«Sacra Verbi Dei Celebratio» im Deut-
sehen statt mit «Wortgottesdienst» besser

mit «Wort-Gottes-Feier» zu bezeichnen,
stellt in diesem Zusammenhang mehr als

nur eine sprachliche Aufgabe dar.

Notwendigkeit regelmässiger
liturgischer Versammlung
Mehr als nur einen Seitenblick liefern

ausgewählte Beispiele für «priesterlose
Sonntagsgottesdienste» im Verlauf der
westeuropäischen Kirchengeschichte, die
bis ins Jahr 1380 zurückreichen. Indes ist
nicht nur «historische Gelassenheit» gebo-
ten, sondern auch auf die elementare Not-

wendigkeit liturgischer Versammlung zu
verweisen. Kirchgessner gelingt dies, in-
dem er einen Bogen von allgemeinen
Charakteristika von Versammlung hin zu
den Spezifika christlicher Versammlung
spannt, um schliesslich - wenn kein Prie-
ster da ist - die Wort-Gottes-Feier als aus-
drückliche Form sonntäglicher liturgischer
Versammlung zu betonen, weil «die Ge-
meinde der Glaubenden von ihrem Wesen
und ihrem Auftrag her immer neu auf das

Zusammenkommen, die Versammlung,
besonders am Herrentag, angewiesen ist,

um ihre Gemeinschaft im Glauben zu er-
fahren und zu bekunden».

Dies bestätigt die gründliche Durch-
sieht diesbezüglicher römischer Verlaut-
barungen, welche im Anhang auch aus-
führlich dokumentiert sind, indes leider -
bis auf eine kurze Ausnahme - nur in der
lateinischen Fassung, nicht aber in deut-
scher Übersetzung vorliegen.

Offene Fragen und Perspektiven
Einen besonders hilfreichen und be-

denkenswerten Beitrag - auch zur Weiter-
arbeit in entsprechenden Gremien und
etwa der aktuellen Arbeitsgruppe der
DOK zur Überarbeitung der Richtlinien
von 1987 gerne ans Herz gelegt - liefern
die kritischen Anfragen an Sonntagsgebot
und Messhäufigkeit, an das Struktur-
modell des Direktoriums von 1988 und

vor allem an die Kommunionspendung
innerhalb der Wort-Gottes-Feiern.

Die Kriterien für die Auswahl und

Ausbildung von Wortgottesdienstleitern
und -leiterinnen sowie exemplarische Aus-
bildungsmodelle der Diözesen Würzburg
und Feldkirch sind unter dem Blickpunkt
eines wünschenswerten gemeinsamen
Handelns aller deutschsprachigen Bis-
tümer von Interesse.

Bernhard Kirchgessners Studie ist aus
der ersichtlichen Verantwortung gegen-
über den Gemeinden vor Ort heraus ver-
fasst. Sie verkennt dabei nicht die weiter-
hin offenen Fragen angesichts eines in
diesem Ausmass offensichtlich grundle-
gend neuen Abschnitts in der Geschichte
der Kirche. Der Weg der Subjektwerdung
der Gemeinde oder die innere Zusam-
mengehörigkeit von Gemeindeleitung und
Eucharistievorsitz sind dabei nur zwei der
brennenden Fragekreise, die weiterhin der

Klärung bedürfen. In diesem Sinn möge
sich der Wunsch des Autors nach einer
«offenen, fairen und realitätsbewussten
Diskussion über die Struktur des kirch-
liehen Amtes» erfüllen.

Der vorliegenden Arbeit hingegen sei
eine weite Verbreitung gewünscht im ge-
meinsamen Anliegen, auch weiterhin zu
ermöglichen, dass am Herrentag «die

631 f
Christgläubigen zusammenkommen, um
das Wort Gottes zu hören, an der Euchari-
stiefeier teilzunehmen und so des Leidens,
der Auferstehung und der Herrlichkeit
des Herrn Jesus zu gedenken und Gott
dankzusagen» (SC 106).

Maff/i/as Drogs/er

Mnff/iias D/'ögs/er ist Sekretär der ßfls/er Li-
ftirgi.se/ie« Kommissio« fßLA/

Hinweise

Kirche - Gesellschaft

Unter dem Titel «An den Rand ge-
drängt oder belebendes Salz?» spricht Bi-
schof Dr. Kurt Koch in einem öffentlichen
Vortrag «Zur Situation der Religion in der

heutigen Gesellschaft»: am Donnerstag,
7. November 1996, 20.15 Uhr im Zunft-
haus zu Wirthen in Solothurn (Haupt-
gasse 41, Grosser Saal 1. Stock). Dieser öf-
fentliche Vortrag ist die erste Veranstal-

tung des Solothurner Forums «Religion -
Gesellschaft»; der Vorstand des Forums
lädt dazu herzlich ein. M/fgefei/f

Minikalender 97

Der schweizerische Arbeitskreis Mini-
kalender hat wieder einen informativen
und frohen Kalender mit dem Titel «Und
sie bewegt sich doch» geschaffen. Auf kin-
der- und jugendgerechte Weise werden
darin Wissen, Besinnung und Unterhai-
tung zum Thema «Erde» vermittelt. Dem
Minikalender liegt auch ein Kalendarium
als Faltblatt zum Aufhängen bei. Ende
Oktober wurde jedem Pfarramt ein An-
sichtsexemplar zugesandt.

Vom Besuch in einer Hostienbäckerei
über Spielvorschläge bis zur indianischen
Ehrfurcht vor der Mutter Erde, von Be-
richten über einen Kletterer und eine

Höhlenexpedition über die Schilderung
einer Beerdigung bis zu lustigen Witzen
und Wettbewerb, von der Information
über den Weg der Kartoffel und die Be-
drohung ihrer Artenvielfalt über Erd-
geschichten bis zu Kochrezepten finden
Ministrantinnen und Ministranten im neu-
en Kalender (fast) alles, was sie interes-
siert. Einige Artikel können für Mini-
Höcks oder Religionsstunden übernom-
men werden oder sie regen zu deren Ge-
staltung an.

So eignet sich der Minikalender als

sinnvolles Weihnachtsgeschenk für Minis
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zum Zeichen der Anerkennung für die in
der Kirche geleisteten Dienste. Er wird
herausgegeben von den Oblaten des heili-
gen Franz von Sales und den Bundeslei-

tungen Blauring und Jungwacht und kann
zum Preis von Fr. 8.- bestellt werden bei:

Minikalender, Postfach 219, 3186 Düdin-
gen, Telefon und Fax 037-431136 (ab
2. November: 026 - 493 11 36).

/ose/ Wz/z/z

Biblische Familiensagen
Unter dem Titel «Gemeinsam die Bibel

lesen und erleben» wird das Schweizeri-
sehe Katholische Bibelwerk zu den beiden
Testamenten sechs Dossiers herausgeben.
Das erste ist bereits erschienen: «Geh
deinen Weg». Das Dossier bietet drei Teile
an: eine Einführung in die damalige bibli-
sehe Welt sowie in die Methode des Er-
zählens. Dazu kommen Materialien und

gut ausgearbeitete Vorschläge für sechs

Bibelabende. Dieses Material richtet sich

an Verantwortliche für Bibelgruppen, Bi-
beikreise, für Bildungs- und Kursarbeit.
Das Dossier ist in einer verständlichen
Sprache abgefasst. Die Vorschläge sind

praktisch, sie können sowohl für den Reli-
gionsunterricht wie auch für die Bibel-
arbeit verwendet werden. Ausserdem sind
sie in der persönlichen Weiterbildung und
für die Predigtvorbereitung einsetzbar.

Um die Aus- und Weiterbildung der
Leiter und Leiterinnen von Bibelgruppen
zu fördern, bietet das Schweizerische Ka-
tholische Bibelwerk in verschiedenen Re-

gionen «Bibelwerkstätten» an, die in die
Arbeit mit den neuen Dossiers einführen.
Im übrigen sind weitere Aus- und Weiter-
bildungskurse im methodischen wie im
bibeltheologischen Bereich geplant.

Das Dossier Nr. 1 «Geh deinen Weg.
Biblische Familiensagen - Wurzeln des

Glaubens» kann bezogen werden bei:

Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB, Beder-
Strasse 76, 8002 Zürich; Telefon 01 -

202 66 74, Fax 01 - 201 43 07, Preis Fr. 30.- +
Porto. Dort sind auch weitere Informatio-
nen zum Projekt «Gemeinsam die Bibel
lesen und erleben» erhältlich. Mz'fgeZez/Z

Pastoral der Migranten

Die «Stellungnahme und Empfehlun-
gen der Schweizer Bischofskonferenz» zur
derzeitigen Situation der Fremdsprachi-
genseelsorge in der Schweiz sowie die da-

zugehörigen Informationen der SKAF
sind als Pastoralschreiben Nr. 5 zum Preis

von Fr. 3.- auch bei der Administration
der SKZ erhältlich.

Amtlicher Teil

Bistum Basel

Stellenausschreibung
Die vakante Pfarrstelle von 5t. Manen,

0/?en/5ton/7>c/i-W7/ (SO) wird für einen
Pfarrer oder einen Gemeindeleiter/eine
Gemeindeleiterin zur Wiederbesetzung
ausgeschrieben (siehe auch Inseratenteil
dieser Ausgabe).

Die vakante Pfarrstelle von ßz/znzngen-
ßoZZmz'/zge/z (BL) wird für einen Pfarrer
oder einen Gemeindeleiter/eine Gemein-
deleiterin zur Wiederbesetzung ausge-
schrieben (siehe auch Inseratenteil dieser
Ausgabe).

Interessenten melden sich bitte bis

zum 25. November 1996 beim diözesanen
Personalamt, Baselstrasse 58, 4501 Solo-
thurn.

Ernennung zum Ehrendomherrn
P/arrer DD/: Ar/o//Fzzge/, LZzensto//
zz/zzz D/zre/z/om/ze/r« /es ß/sft/ms
5af/z»za/' (Pz/zzzawe«) ernannt
Vom Diözesanbischof von Sathmar in

Rumänien, Msgr. Paul Reizer, habe ich die
Urkunde erhalten, dass er Flerrn Pfarrer
DDr. Adolf Fugel in Utzenstorf zum Eh-
rendomherrn der Kathedrale zu Sathmar
ernannt hat, und zwar «als Zeichen des

Dankes und der Anerkennung für all das

brüderliche Mitfühlen, welches Sie im
Laufe vieler Jahre gegenüber unserer Di-
özese und inmitten grosser Sorgen mir
persönlich erwiesen haben und grosszügig
zu Hilfe eilten».

Ich gratuliere Herrn Pfarrer Adolf
Fugel, der im Bistum Basel wirkt, herzlich
zu dieser Ernennung und wünsche ihm
Gottes Segen.

+ Kzzrt Koc/z

Bischof von Basel

Im Herrn verschieden
Lz'nzzs Prohsf, ezzzenZz'ez'Ze/" P/azrez;
Pz'e/zezz

In Riehen starb am 20. Oktober 1996

der emeritierte Pfarrer Linus Probst. Er
wurde am 25. August 1902 in Basel ge-
boren und am 29. Juni 1943 zum Priester
geweiht. Zunächst wirkte er als Vikar in
Neuenhof (1943-1948) und war dann in
den Jahren 1948-1974 Pfarrer in Wisen.
Die Jahre des Ruhestandes verbrachte er
in Basel (1974-1985) und Riehen (seit
1985). Sein Grab befindet sich in Basel

(Friedhof «Hörnli»),

Linus Propst war Senior des Bistums-
klerus'. In dieser Stellung folgt ihm Chor-
herr Franz Bürkli, Stift St. Leodegar, Lu-
zern (* 25. Januar 1903).

Os/tar We/erherger, ezziez/Zzeztez"

P/a/rer, ßzc/zse/see

Am 22. Oktober 1996 starb in Bichsei-
see der emeritierte Pfarrer Oskar Nieder-
berger. Er wurde am 20. August 1914 in
Horw geboren und am 29. Juni 1938 zum
Priester geweiht. Stationen seines Wirkens
waren: Baisthal (Vikar, 1939-1943), Baar
(Kaplan, 1943-1949) und Bichseisee (Pfar-
rer, 1949-1994). Auch den Ruhestand ver-
brachte er in Bichseisee (seit 1994). Dort
befindet sich auch sein Grab.

Bistum Lausanne, Genf
und Freiburg

Im Herrn verschieden
C/zar/es Possz, //azzsgràf/z'c/zez; Gezz/
Geboren in Genf am 19. Mai 1908,

Bürger von Genf. Priesterweihe 1932. Vi-
kar in Genf (St. Joseph) 1932-1944. Pfar-
rer von Grand-Lancy 1944-1954. Pfarrer
von Genf (Ste-Clotilde) 1954-1970, und
von Notre-Dame Genf 1970-1980. Hier-
auf Hilfspriester in derselben Pfarrei bis
1984. 1986 Ehrendomherr der Käthe-
drale von Monaco. 1993 Hausgeistlicher
im Foyer St. Paul in Genf. Gestorben am
22. Oktober 1996.

Wort-
meidungen
Zuwenig Priester oder zu...
Zuwenig Priester oder zu viele Pfarreien?

Diese originelle Frage wurde kürzlich im Ordi-
nariat Solothurn gestellt. Die Frage ist nicht nur
originell, sondern auch bedenkenswert. Jede

Ortschaft, ob gross oder klein, hat in der
Schweiz ihr Gotteshaus oder ihre Gotteshäuser.
Meist sind diese auch in musterhaftem Zustand
und mit grossem Können restauriert. Gleich-
wohl strömen die Gläubigen nicht unbedingt
am Sonntag in ihr schönes Gotteshaus. Der
Gründe sind viele. Doch es gibt noch immer
Christen, welche am Sonntag ihre Predigt oder
ihre Messe in ihren angestammten Gotteshäu-
sern aufsuchen. Allerdings sind sie nicht mehr
sehr zahlreich. Ähnlich wie sich die Zahl der
Kirchgänger in den jüngsten Jahrzehnten ver-
ringert hat, verringerte sich auch die Zahl der
Pfarrer auf der evangelischen sowie die Zahl
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der Priester auf der katholischen Seite. Eigent-
lieh ist diese Erscheinung ganz folgerichtig: es

fehlt zurzeit an kirchengebundenen Christen,
ob diese nun Amtsträger oder Laien, Katholi-
ken oder Nichtkatholiken sind.

Und nun also die Frage: Gibt es zu viele
Pfarreien heute? An Verkehrsmitteln fehlt es

nicht, und die Schweiz ist im allgemeinen dicht
besiedelt. Es könnte also durchaus möglich
werden, dass einige Dörfer oder einige Quar-
tiere der Stadt anstelle von mehreren halb-
leeren Gotteshäusern nur noch ein einziges
bestimmten, wo die Messe gefeiert oder Predigt
gehalten würde. Die wenigen kirchengebunde-
nen Katholiken oder Nichtkatholiken könnten
demzufolge sich in einer nun dichtbesetzten
Kirche einfinden, und dies unter Umständen
nicht nur am Sonntag. Prieser und Pfarrer gäbe
es bei diesem Versuch - auch heute - dann im
Überfluss.

Die unterdessen leerstehenden Gotteshäu-
ser nähmen dabei keinen Schaden. Und - wer
weiss? - sie könnten sich durchaus eines Tages

gleichwohl wieder füllen, nachdem eine glau-
bens- und kirchenschwache Epoche - einmal
mehr in der Kirchengeschichte - überwunden
worden wäre. Lore D/irr

Verstorbene
Robert Ludwig Suter, Stifts-
kustos, Beromünster
Am Ostermontag, 17. April 1995, starb

Chorherr und Kustos Robert Ludwig Suter.
Ihm war die Begeisterung und Hingabe zum
Kollegiatstift St. Michael bereits in die Wiege
gelegt. Als Sohn der Stiftssakristanenfamilie
Ludwig Suter-Herzog wurde er am 17. Juni 1912

im Magdalenenpfrundhaus geboren. Und im
Stift besuchte er die inzwischen aufgehobene
Volksschule für Ministranten und Choral-
Sänger. Nach absolviertem Progymnasium in
Beromünster wechselte er an die Klosterschule
der Benediktiner in Einsiedeln, wo er 1933 die
Matura holte. Nun trat er ins Priesterseminar
Luzern ein, schob nach einem Jahr vier Seme-

ster bei den Jesuiten an der Universität Ins-
brück ein und wurde 1938 in Solothurn zum
Priester geweiht.

Zunächst amtete er als Vikar in Aesch (BL),
wurde aber schon bald als Stiftskaplan an den

Hof St. Leodegar berufen. Hier war er vorab
Choralmagister und Stiftsorganist; daneben er-
teilte er Unterricht in Religion und Musik bei
den «Hofgeissen». 1946 ging sein sehnlicher
Wunsch in Erfüllung: Robert Ludwig Suter
wurde Stiftskaplan und Leutpriester an der
Stätte seiner Geburt und Jugend von Beromün-
ster. Dazu amtete er als Organist und Choral-
magister. Einige Jahre erteilte er Zeichnungs-
Unterricht am hiesigen Progymnasium; zudem
betreute er die Kongregation der Pennäler.

Der Verstorbene war vorab und aus innerer
Berufung Seelsorger; und hier war er ein ge-
wiegter Kanzelredner und gern aufgesuchter
Beichtvater. Darüber hinaus konnte er seine

vielfältigen Begabungen in Kunst, Geschichte

und Musik entfalten. Aus seiner Feder sprossen
zahlreiche Bücher und Publikationen, was mit
der Ehrenmitgliedschaft im Historischen Ver-
ein der V Orte honoriert wurde. 1970 wurde er
hier Chorherr und zugleich mit dem Kustorat,
der zweithöchsten Dignität am Stift, betraut.
Auf dem Gebiet der Paramente und der alten
Stoffe galt er in der ganzen Schweiz als meister-
hafter Kenner; in diesem Bereich versah er
während einiger Jahre einen Lehrstuhl an der
Kunstgewerbschule Luzern.

Die Restaurierung der Stiftskirche, von
1975-1985, trägt weithin seinen Stempel und

beanspruchte ihn täglich. Mit jedem Winkel und

jeder Ecke des Stiftes von jung auf vertraut,
amtete er als gütiger Verbindungsmann zwi-
sehen den Anforderungen der Denkmalpflege
und der Künstler und Handwerker. Seinen
künstlerischen und geschichtlichen Horizont
erweiterte er ständig mit Besuchen in Museen,
Archiven und Heiligtümern, und häufig wurde
er zu Rate gezogen.

Sein Tod riss eine spürbare Lücke im
tausendjährigen Stift. In den letzten Monaten
nagte ein schweres Leiden an Kustos Suter; ein

längerer Spitalaufenthalt, zuletzt an einer Uni-
versitätsklinik, brachte nicht mehr die erhoffte
Genesung. Nun ruht dieser verdiente Priester
im Vorzeichen «seines» Stiftes, aber die Früchte
seiner grossen Arbeit - und damit auch sein
Andenken - leben weiter. Heinrich Suier

Neue Bücher
Jugend und Sekten
Gunther Klosinski, Psychokulte. Was Sekten

für Jugendliche so attraktiv macht, (Beck'sche
Reihe, 1143), Verlag C. H. Beck, München 1996,

117 Seiten.
Das Buch behandelt konzentriert, aber um-

fassend die heute grassierende Sektenszene
und stellt zugleich in einer psychologischen
Zusammenfassung die Entwicklungsphase der
Pubertät und Adoleszenz dar mit den Grundbe-
dürfnissen und Reaktionsweisen dieses Lebens-
alters. Es erklärt den Hang zum Okkulten,
Esoterischen und Magischen bei Jugendlichen.
Nach einer umfassenden und subtilen Darle-

gung der gesamten einschlägigen Problematik
erfolgt im Anschluss eine kluge Methodik für
den Umgang mit gefährdeten oder bereits infi-
zierten Jugendlichen. Das Buch stellt schliess-
lieh die religiöse Alternativszene bei Jugend-
liehen in den Kontext moderner Gesellschafts-
krisen. Eine zu diesem Thema umfassende Ar-
beit, die aber vom Leser einige Konzentration
verlangt. Leo £ff/m

Die Szene der Gurus
Reinhart Hummel, Gurus Meister, Scharia-

tane. Zwischen Faszination und Gefahr, Verlag
Herder, Freiburg i. Br. 1996,272 Seiten.

Seelsorger können heute den Schock erfah-
ren, dass ihnen nahestehende Jugendliche Mit-
glied einer Sekte oder einer Neureligion gewor-
den sind oder irgendeinem mysteriösen Guru
nachlaufen. Viele Seelsorger müssen wohl auch

schockierte Eltern beraten. Dabei ist die ganze
aktuelle Szene der Gurus eine Wissenschaft für
sich, wo vieles sehr schwer einzuordnen und zu
deuten ist. Das Buch bietet systematisch ge-
schickt und umfassend einen Überblick über
diese mysteriöse Szene. Der Autor hat einige
Jahre in einem College in Orissa (Indien) ge-
wirkt und war darauf jahrelang Direktor der
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschau-
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Telefon 071-3111711
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Faeber Druck AG, Maihofstrasse 74

Briefadresse: Postfach 4141,6002 Luzern
Telefon 041-429 53 86, Telefax 041- 42953 21,
Postcheck 60-16201-4

Abonnementspreise
Läkr/ick Schweiz: Fr. 115.- zuzüglich MWST,
Ausland Fr. 115- zuzüglich MWST und
Versandgebühren (Land/See- oder Luftpost);
Siudenienabonne/neni Schweiz: Fr. 76.-
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Nachdruck nur mit Genehmigung der Re-
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plare werden nicht zurückgesandt.

Redaktionsschluss und Schluss der Insera-
tenannahme: Montag, Arbeitsbeginn.
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NEUE BÜCHER

ungsfragen in Stuttgart. Ein hilfreiches, über-
sichtliches und leicht lesbares Buch!

Leo Ltf/zVz

Religion und Pop
Andrew Greeley, Religion in der Popkultur,

Styria Verlag, Graz, 160 Seiten.
Hin und wieder begegnet einem in kirch-

liehen Kreisen die Ansicht, die moderne Pop-
musik, ja die moderne Kultur insgesamt sei

etwas Teuflisches und Schlechtes. Andrew
Greeley ist da anderer Ansicht. In seinem Buch

«Religion in der Popkultur» versucht er aufzu-
zeigen, dass in der Popkultur sehr viele religiöse
Elemente enthalten sind, und dass es gilt, diese

Kultur ernst zu nehmen und positiv zu werten.
In den drei Bereichen Musik, Film und Roman
versucht Greeley je anhand zweier bekannter
Vertreter bzw. Vertreterinnen aufzuzeigen,
worin seiner Ansicht nach der religiöse Gehalt
von Popkultur besteht. Solange in den Werken
authentisches Leben zum Ausdruck kommt
oder die Sehnsucht danach, hat das für den
Autor ganz deutlich mit Religion zu tun. Weil
dem so ist, gilt es, sich mit Popkultur auseinan-
derzusetzen, sie ernst zu nehmen und sie nicht

zu verteufeln. Im Gegenteil, für Greeley ist sein
Buch ein Versuch den Graben zwischen Reh-
gion und moderner Kultur zu überspringen.

Es ist zu begrüssen, dass sich der Autor (er
ist katholischer Priester und Professor für So-

ziologie) positiv mit der Popkultur und damit
mit einem Stück Lebenswirklichkeit (nicht nur
von Jugendlichen!) auseinandersetzt. Das und
die gute Lesbarkeit machen andere Mängel
wett. Gerade wegen der guten Lesbarkeit wur-
de vermutlich auf Fussnoten verzichtet. Zum
Teil wäre es aber sehr spannend, weiterführen-
de Literatur und Quellenangaben zu haben.

/o/ttfnne.s Rösc/i

Schweizer GLAS-Opferlichte EREMITA
—a direkt vom Hersteller

\!/ - in umweltfreundlichen Glasbechern

- in den Farben: rot, honig, weiss
- mehrmals verwendbar, preisgünstig
- rauchfrei, gute Brenneigenschaften
- prompte Lieferung

Senden Sie mir Gratismuster mit Preisen

Name

Adresse

PLZ/Ort

Einsenden an: Lienert-Kerzen AG, Kerzenfabrik, 8840 Einsiedeln
Tel. 055/4122381, Fax 055/4128814
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Suche neuen

Wirkungskreis in Pfarreisekretariat
(Teilzeit möglich)

Herr Pfarrer, sind Sie überlastet?
Gerne übernehme ich für Sie Sekretariatsaufgaben,
mähe den Rasen, vertrete den Sakristan bzw. die Sa-
kristanin oder bin einfach dort, wo in der Pfarrei eine
helfende Hand gebraucht wird.
Obwohl ich noch lange nicht 50 bin, kann ich eine
15jährige Erfahrung im kirchlichen Dienst vorweisen.

Ich freue mich auf Ihre Zuschrift unter Chiffre 1754 an
Schweiz. Kirchenzeitung, Postfach 4141, 6002 Luzern

Wir sind ca. 5200 Katholikinnen und Katholiken
der

Pfarrei St. Marien Olten/Starrkirch-Wil
Unser Pfarrer und das Theologenehepaar haben
im Sommer 1996 eine neue Herausforderung an-
genommen.

Wir suchen deshalb einen

Priester oder
Laientheologen/-in als
Gemeindeleiter/-in

der/die mit uns - Alten und Jungen, Gesunden
und Kranken - Zeit, Leben und Brot teilen und
mit uns den Weg einer geschwisterlichen, offe-
nen Kirche gehen will.

Er/Sie ist bereit, ein Leitungsteam zu führen, das
wiederum auf viele engagierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiterzählen kann.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis Ende
November 1996 an die Pfarrwahlkommission
St. Marien, Ölten, Agnes Schenker, Präsidentin,
Obere Hardegg 8, 4600 Ölten, Telefon 062-
296 27 18

Historisches Städtchen Diessenhofen
am schönen Rhein

Bei uns im Seelsorgebezirk Diessenhofen-
Basadingen-Paradies verlässt uns infolge Pen-

sionierung auf den 31. Juli 1997 unser Pfarrer.

Wir suchen deshalb auf den 1. August 1997

Pfarrer oder
Gemeindeleiter/-in

für die seelsorgerischen Aufgaben. Wir wün-
sehen eine Persönlichkeit, die initiativ und
zukunftsgerichtet am Pfarreileben mitgestaltet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bitten
Sie diese mit den üblichen Unterlagen an das:

Personalamt der Diözese Basel, Baselstr. 58,
4501 Solothurn, oder Herrn Dr. Erich Häring,
Regionaldekan, Postfach 57, 8593 Kesswil,
Telefon 071 - 461 25 15, zu senden
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Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055-283 24 32

Der Minikalender 97 ist da!
Eben ist das beliebte Weihnachtsgeschenk für Mini-
strantinnen und Ministranten erschienen. 70 Seiten
voller Wissen über Religion und Kultur - diesmal zum
Thema Erde. Überzeugen Sie sich von der Aktualität
des neuen Minikalenders, den jedes Pfarramt erhalten
hat- und bestellen Sie gleich!

Herausgeber: Bundesleitungen Blauring und Jung-
wacht, Oblaten des heiligen Franz von Sales.

Preis: Fr. 8.-.

Auslieferung: Minikalender, Postfach 219, 3186 Düdin-
gen, Telefon und Fax: 037-43 11 36 (ab 2. November
1996: 026-493 11 36)

Römisch-Katholische
Kirchgemeinde Winterthur
Pfarrei St.Urban, Winterthur-Seen

Zur Mitarbeit in unserem Seelsorgeteam suchen wir ab sofort

eine Jugendarbeiterin oder

einen Jugendarbeiter <ioo%)

W/r wünschen uns eine aufgestellte, kreative Person mit ge-
eigneter Ausbildung, die bereit ist, Jugendliche auf ihrem Weg
zu begleiten. Dabei käme es auf folgende Arbeitsschwer-
punkte an:

- offene Jugendarbeit
- Begleitung von Jugendgruppen
- Mitgestaltung von Jugendgottesdiensten
- Mitarbeit beim Projekt Firmung ab 17

- bei entsprechender Ausbildung evtl. zwei Stunden KoKoRu

- Mitarbeit bei kirchlichen Halbtagen

W/r fcv'efen.'

- viel Spielraum für eigene Ideen

- engagierte Teamarbeit

- Bereitschaft, Neues in die Tat umzusetzen

Die Besoldung richtet sich nach der Anstellungsordnung der
Römisch-Katholischen Körperschaft des Kantons Zürich.

Für Fragen stehen zur Verfügung: Ingo Bäcker, Pfarreibeauf-
tragter, Telefon 052 233 54 90 oder Fredy M. Isler, Geschäfts-
führer, Telefon 052 222 81 20.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind
bis am Freitag, 15. November 1996 zu richten an: Herrn Leo
Hutz, Präsident der Römisch-Katholischen Kirchenpflege,
Laboratoriumstrasse 5, 8400 Winterthur.

PFARREI HEILIG-KREUZ BINNINGEN-BOTTMINGEN

Für die Führung unserer Pfarrei suchen wir per Sommer 97 oder auf Vereinbarung eine Persönlichkeit, die bereit ist, gemein-

sam mit uns den christlichen Glauben zu leben und in die Zukunft zu tragen:

PFARRER
oder
GEMEINDELEITER/IN
oder
GEMEINDELEITER-EHEPAAR

Die ca. 6'500 Katholiken der beiden politischen Gemeinden Binningen/Bottmingen sind in der Pfarrei Heilig-Kreuz zusammenge-
schlössen.

Die ausgeschriebene 100% Stelle umfasst die Leitung unserer Pfarrei in seelsorglichen wie in organisatorischen Aufgaben. Dabei
werden Sie von einem motivierten und aufgeschlossenen Seelsorgeteam (Priester in Teilzeit, Theologin, Sozialarbeiter, Jugendar-
beiter) unterstützt. Die administrativen Arbeiten werden von einem engagierten Sekretariatsteam übernommen.
Die Infrastruktur ist modern und gut ausgebaut.
Eine Dokumentation über unsere Pfarrei und deren Aktivitäten kann über unsere Kontaktperson oder über das Personal-

amt Solothurn angefordert werden.
Als Voraussetzung für die Stellenbesetzung erwarten wir ein abgeschlossenes Theologiestudium und eine mehrjährige Seelsorgeer-
fahrung in unserem Bistum. Auch sollten Sie über Führungserfahrung und Kommunikationsfähigkeit verfügen.
Die Anstellungsbedingungen und die Besoldung richten sich nach der Anstellungs- und Besoldungsordnung der
Rom. Kath. Landeskirche Baselland.

Möchten Sie noch mehr über die Stelle und unsere Pfarrei erfahren?
Wir freuen uns, mit Ihnen über diese vielseitige und interessante Aufgabe sprechen zu dürfen.
Weitere Auskünfte erhalten Sie über:
Präsidentin Pfarrwahlkommission, Frau T. Wildhaber Tel. 061/421 14 04

das Bischöfliche Ordinariat, Solothurn

Die Bewerbung ist an das Bischöfliche Ordinariat, Personalamt, 4501 Solothurn zu richten.
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Büroangestellte mit langjähriger Erfahrung sucht
interessante Stelle in

Pfarreisekretariat
eventuell auch 50% Sekretariat - 50% Haushalt. Bevorzugte
Kantone sind: Luzern, Zug und Ober-Freiamt Aargau.
Ihre telefonische Anfrage richten Sie bitte an Nummer
041-787 02 36, vormittags

Gratis abzugeben: 30 guterhaltene

Erstkommunionkleider
für Mädchen.

Katholisches Pfarramt St. Sebastian, Schmerikon
Telefon 055-282 11 12

Haushälterin/Sekretärin
sucht neuen Wirkungskreis in einem Pfarrhof.
Gute Köchin, zuverlässig, mit besten Referenzen.

Melden Sie sich bitte unter Chiffre 1755,
Schweiz. Kirchenzeitung, Postfach 4141, 6002 Luzern

radio
vatihan ^

täglich:
6.20 bis 6.40 Uhr

20.20 bis 20.40 Uhr
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MW: 1530 kHz

KW: 6245/7250/9645 kHz

17 Kerzen selber,
machen

• Beste Wachs- und

Dochtqualitäten

• Grosse Auswahl an

Gerätschaften/Zubehör

• Über 40 professionelle
Kerzengiessformen

• Diverse Kerzenzieh- und
Giess-Sets

• Kenenkurse

Fachkundige Beratung und
detaillierte Preisliste:

EXAGON
Wachs-, Docht- und

Gerätehandel

Freiestr. 50.8032 Zürich
Tel. 01/261 1140

M

Römisch-katholische Landeskirche Nidwaiden
Wir suchen auf Sommer 1997

eine/n Leiter/-in der
katechetischen Arbeitsstelle

(40- oder 50-Prozent-Stelle)

Unsere kantonale Arbeitsstelle (280 Stellenprozente)
umfasst die Ressorts Jugendarbeit, Erwachsenenbil-
dung, Redaktion des kantonalen Pfarreiblattes, Fir-
mung ab 18, Pfarreianimation und Katechese.

Aufgaben:
- Weiterbildung (Kurs für nebenamtliche Katechetin-

nen und Katecheten)
- Fortbildung der Religionslehrerinnen und -lehrer
- Beratung der Religionslehrerinnen und -lehrer
- Begleitung der Stufenteams
- Koordination des Heimgruppenunterrichts

Anforderungen:
- Pädagogische und katechetische Ausbildung
- Erfahrung in der Pfarreiarbeit

Auskünfte bei:
Katechetische Arbeitsstelle Nidwaiden, Herr Gregor
Schwander, Bahnhofstrasse 5, 6370 Stans, Telefon
041-610 74 47, oder: Arbeitsstelle der röm.-kath. Lan-
deskirche Nidwaiden, Herr Freddy Businger, Bahnhof-
Strasse 5, 6370 Stans, Telefon 041-610 74 47.

Bewerbungen bis 15. Dezember 1996 an:
Herr Walter Waser-Gyr, Präsident der Kommission Ar-
beitsstelle der röm.-kath. Landeskirche, Dörfli, 6386
Wolfenschiessen


	

